
1 
 

Verordnung zur weiteren Modernisierung des Strahlenschutzrechts – Länderbeteiligung v. 30.05.2018     BMU S II 

Verordnung zur weiteren Modernisierung des Strahlenschutzrechts - Länderbeteiligung v. 30.05.2018  
 

Bundesland: Baden-Württemberg 
Ressort(s): Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
Datum: 27. Juni 2018 

Anmerkungen zu den Artikeln 1, 3, 15 und 18 

Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmer-
kung [redakt./ 
allg./ rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

1.  Erfüllungsauf-
wand für die 
Verwaltung 

S. 279 bis 288 inhaltlich Mit der Verordnung kommen neue 
Aufgaben auf die Vollzugsbehörden 
der Länder zu. Nachfolgend wird 
exemplarisch der aufgeführte Ver-
waltungsaufwand für die Bearbei-
tung besonderer Vorkommnisse 
(Seite 282), und für die Umsetzung 
der behördlichen Dosisabschätzung 
(Seite 282) kommentiert. Für die 
Umsetzung des Aufsichtskonzepts 
(Seiten 283/284) und anderer 
neuer Aufgaben wird auf das UM-
Schreiben vom 6.3.2018 zum Vor-
entwurf der neuen Strahlenschutz-
verordnung verwiesen. 
 
Besondere Vorkommnisse: 
Der im Entwurf der Verordnung 
aufgeführte Ansatz, wonach im 
Durchschnitt 45  Minuten für die 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmer-
kung [redakt./ 
allg./ rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

Bearbeitung eines besonderen Vor-
komnissen angesetzt wird, ist für 
uns nicht nachvollziehbar. Ein be-
achtlicher Anteil an besonderen 
Vorkommnissen erfordert mindes-
tens einmal eine Präsenz vor Ort, 
mindestens einmal im Jahr kommt 
es zu Besonderen Vorkommnissen 
mit erheblichem Aufwand und län-
gerfristigem Einsatz, bei denen 
auch mehrere Behörden im Einsatz 
sind (UM, LUBW, LKA). Im Durch-
schnitt setzen wir daher pro BV drei 
Personenstunden für die Bearbei-
tung an. 
Dosisabschätzung: 
zur Umsetzung des § 90 oder 91 
wird auf noch nicht erlassene Ver-
waltungsvorschriften verwiesen. 
Die Paragraphen treten aber nach 
dem vorliegenden Entwurf unmit-
telbar in Kraft; bislang ist keine 
Übergangsvorschrift vorgesehen.  
Gerade § 91 StrlSchV stellt für die 
Vollzugsbehörden eine neue Auf-
gabe dar, die noch dazu ohne kon-
krete Vorgaben auszuführen wäre. 
Welche Anlagen und Einrichtungen 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmer-
kung [redakt./ 
allg./ rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

unter das Abschneidekriterium 
nach § 91 fallen, muss erst ermit-
telt werden. Dafür und für den Auf-
bau der Kompetenz bei den Voll-
zugsbehörden (ohne oberste Lan-
desbehörden) wird der einmalige 
Aufwand auf jeden Fall erheblich 
sein. Je nachdem, für welche Anla-
gen und Einrichtungen die Vor-
schriften nach § 91 dann gelten, 
wird auch ein jährlicher Zusatzauf-
wand anfallen. Im Augenblick 
schätzen wir insgesamt 2 Personen-
jahre für Baden-Württemberg ab. 
 
Insgesamt ist ein deutlich höherer 
Aufwand für die Vollzugsbehörden 
zu erwarten, als im Entwurf des Ar-
tikel 1 aufgeführt wurde. 

2.  Art.1 § 1 Abs. 
7  

„(7) Intervention: Einsatz 
von Röntgenbildgebungs-
techniken um die Einbrin-
gung von Geräten und 
Substanzen in den Körper 
und deren Steuerung zu 
medizinischen Zwecken 
zu ermöglichen.“ 

Inhaltlich/Erfül-
lungsaufwand 

Mit dieser Definition sind auch In-
terventionen erfasst die lediglich 
eine geringe Strahlenexposition er-
fordern. Bei Beibehaltung dieser 
Definition ergeben sich auch Aus-
wirkungen zur Einbeziehung des 
MPE (siehe § 120 Abs. 2 Nr. 4). Die 
Hinzuziehung des MPE wäre auch 

Ersatz des § 1 Abs. 7 durch ande-
ren Wortlaut: 
Intervention:  therapeutische Ein-
griffe unter Röntgenbildgebung zur 
Einbringung und Steuerung von Ge-
räten und Substanzen. 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmer-
kung [redakt./ 
allg./ rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

für einfache C-Bogengeräte erfor-
derlich bei denen Interventionen 
mit geringer Strahlenexposition 
durchgeführt werden. 

3.  Art. 1 § 1 
 

--- inhaltlich § 5 Abs. 21 des Strahlenschutzge-
setzes definiert den Begriff der 
„Kontamination“. Der Begriff „De-
kontamination“ wird nicht defi-
niert, findet sich aber in  
§ 56 in der Überschrift. Ansonsten 
spricht § 56 allgemeiner von „Maß-
nahmen“, zu denen eine Dekonta-
mination zählt. 

Ergänzung des § 1: 
Dekontamination: Beseitigung oder 
Verminderung einer Kontamination 
im Sinne des § 5 Absatz 21 des 
Strahlenschutzgesetzes.  

4.  Art. 1 § 1 --- inhaltlich Ergänzung einer Definition für den  
Begriff „Störfall“ (vgl. § 3 Abs. 2 
Nummer 28 der bisherigen Strah-
lenschutzverordnung) 

Ergänzung des § 1: 
Störfall: Ereignisablauf, bei dessen 
Eintreten der Betrieb der Anlage o-
der die Tätigkeit aus sicherheits-
technischen Gründen nicht fortge-
führt werden kann und für den die 
Anlage auszulegen ist oder für den 
bei der Tätigkeit vorsorglich Schutz-
vorkehrungen vorzusehen sind.   
 
Alternativ (mit Anpassung an die 
neue Terminologie): 
Störfall: Ereignis oder Ereignisab-
lauf in einer geplanten Expositions-
situation, bei dessen Eintreten eine 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmer-
kung [redakt./ 
allg./ rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

Tätigkeit nach § 4 Absatz 1 des 
Strahlenschutzgesetzes aus sicher-
heitstechnischen Gründen nicht 
fortgeführt werden kann und bei 
dessen Eintreten die vorsorglichen 
baulichen und sonstigen techni-
schen Schutzvorkehrungen sicher-
stellen, dass die Strahlenexposition 
in der Umgebung unterhalb der 
Werte des § 94 Absatz 1 Satz 1 
sind.  

5.  Art. 1 § 1 
 
Siehe Vor-
schlag von RP 

--- inhaltlich Der für die §§ 90 und § 91 zentrale 
Begriff der repräsentativen Person 
wird weder in der Verordnung noch 
im StrlSchG definiert. Der Begriff 
muss entsprechend der Definition 
im Art. 4 Nr. 89 der Richtlinie 
2013/59/Euratom im Gesetz oder 
in der Verordnung definiert wer-
den. Nur die konkrete Anleitung, 
wie die repräsentative Person für 
die diversen Expositionsrechnun-
gen zu bestimmen ist, bleibt der 
VwV vorbehalten. 

Ergänzung des § 1: 
Repräsentative Person: Einzelper-
son, die eine Dosis erhält, die für 
eine höher exponierte Person einer 
Bevölkerungsgruppe repräsentativ 
ist, mit Ausnahme von Personen 
mit extremen oder außergewöhnli-
chen Lebensgewohnheiten 

6.  Art. 1 § 4  
Abs. 5 Satz 1 
Nr. 2 

„(5) Das Bundesamt für 
Strahlenschutz übermit-
telt die Stellungnahme 
unverzüglich 

inhaltlich Während in § 4 Abs. 2 die zuständi-
gen obersten Landesbehörden vom 
BfS über den Beginn einer Prüfung 
zu informieren sind, sollen sie über 

Ergänzung des § 4 Abs. 5: 
5) Das Bundesamt für Strahlen-
schutz übermittelt die Stellung-
nahme unverzüglich 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmer-
kung [redakt./ 
allg./ rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

1. …  
2. der für das ausgesetzte 
Genehmigungs- oder Zu-
lassungsverfahren zu-
ständigen Behörde und  
3. …“ 

die Stellungnahme nicht explizit in-
formiert werden. Die Stellung-
nahme sollte auch unverzüglich an 
die zuständigen obersten Landes-
behörden versendet werden. Der 
zusätzliche Aufwand für das BfS ist 
vernachlässigbar.  

1. …  
2. der für das ausgesetzte Geneh-
migungs- oder Zulassungsverfahren 
zuständigen Behörde und den zu-
ständigen obersten Landesbehör-
den und 
3. … 

7.  Art. 1 § 9 Satz 
1 Nr. 1 

„(1) derjenige der ge-
schäftsmäßig Störstrahler 
nach Anlage 3 Teil D 
Nummer 3, ausgenom-
men Projektionseinrich-
tungen, prüft, erprobt, 
wartet oder instand 
setzt,…“ 

inhaltlich Die hier gemeinten Projektionsein-
richtungen entsprechen nicht mehr 
dem Stand der Technik und sind in 
der Praxis nicht mehr anzutreffen 
und sind durch großformatige 
Flachbildschirme ersetzt. 

Änderung des § 9 Satz 1 Nr. 1: 
1. derjenige der geschäftsmäßig 
Störstrahler nach Anlage 3 Teil D 
Nummer 3, ausgenommen Projek-
tionseinrichtungen, prüft, erprobt, 
wartet oder instand setzt,… 

8.  Art 1 § 31 (1) 
Nr. 1 

„(1) Nur nach einer Frei-
gabe dürfen als nicht ra-
dioaktive Stoffe verwen-
det, verwertet, beseitigt, 
innegehabt oder an einen 
Dritten weitergegeben 
werden: 
1. radioaktive Stoffe, die 
aus Tätigkeiten nach § 4 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 
1 in Verbindung mit § 5 
Absatz 39 Nummer 1 o-

Inhaltlich Nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 der Ge-
setze kann die Aktivität außer Acht 
gelassen werden, wenn die Freiga-
bewerte unterschritten sind und 
die Freigabe erfolgt ist. Durch die 
Freigabe wird bestätigt, dass nach 
dem Gesetz kein radioaktiver Stoff 
vorhanden ist. 
 
Es sollte nicht der Eindruck vermit-
telt werden, dass es sich bei der 
Verwendung als nicht radioaktiver 

Ergänzung des § 31 Abs. 1 Nr. 1:  
Nur nach einer Freigabe dürfen als 
nicht radioaktive Stoffe verwendet, 
verwertet, beseitigt, innegehabt o-
der an einen Dritten weitergege-
ben werden: 
1. radioaktive Stoffe, die aus Tätig-
keiten nach § 4 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 in Verbindung mit § 5 
Absatz 39 Nummer 1 oder 2, oder 
aus Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 
Nummer 3 bis 7 des Strahlen-
schutzgesetzes stammen, und… 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmer-
kung [redakt./ 
allg./ rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

der 2, oder aus Tätigkei-
ten nach § 4 Absatz 1 
Nummer 3 bis 7 des 
Strahlenschutzgesetzes 
stammen, und…“ 

Stoff um eine bloße Umetikettie-
rung handelt.  
Das Adjektiv „radioaktiv“ sollte da-
her gestrichen werden (vgl. auch § 
3 Abs. 2 Nr. 2 StrlSchG, wo nur von 
„Stoff“ ohne den Zusatz „radioak-
tiv“ die Rede ist). 

9.  Art 1 § 31 Abs. 
2  

„(2) Einer Freigabe bedür-
fen auch Stoffe und Ge-
genstände, die aus Strah-
lenschutzbereichen stam-
men, in denen  

1. offene radioaktive 
Stoffe vorhanden sind o-
der waren, 

2. mit offenen radioakti-
ven Stoffen umgegangen 
wurde oder 

3. die Möglichkeit einer 
Aktivierung bestand.“ 

 

Inhaltlich Die Formulierung hebelt die bisher 
berechtigte und sinnvolle Möglich-
keit der Herausgabe in Überwa-
chungsbereichen durch § 31 (2) 
Nummer 1 und/oder Nummer 2 
grundsätzlich aus. In Überwa-
chungsbereichen ist durchaus ein 
Umgang mit offenen radioaktiven 
Stoffen zulässig, z. B. verpackte ra-
dioaktive Stoffe auf Verkehrswegen 
oder es sind Fässer mit radioaktiven 
Stoffen in einer Ecke eines Raumes 
vorhanden. Das heißt aber noch 
lange nicht, dass manche Bereiche 
oder z.B. ein Nebenraum nicht 
doch aufgrund der Betriebshistorie 
und Beweissicherungsmessungen 
zu Recht herausgegeben werden 
könnten. Die jetzige Formulierung 
lässt das aber nicht mehr zu. 
 

Änderung des § 31 Abs. 2:  

(2) Einer Freigabe bedürfen auch 
Stoffe und Gegenstände, die aus 
Strahlenschutzbereichen Kon-
trollbereichen stammen.  in de-
nen  

1. offene radioaktive Stoffe vor-
handen sind oder waren, 

2. mit offenen radioaktiven Stoffen 
umgegangen wurde oder 

3. die Möglichkeit einer Aktivie-
rung bestand. 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmer-
kung [redakt./ 
allg./ rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

Eindeutig ist dagegen die bisherige 
Praxis, dass alles aus Kontrollberei-
chen der Freigabe unterzogen wer-
den sollte.  

10.  Art 1 § 31 Abs. 
3 

„(3) Dosiskriterium für 
die Freigabe ist, dass für 
Einzelpersonen der Be-
völkerung durch die frei-
zugebenden Stoffe und 
Gegenstände nur eine ef-
fektive Dosis im Bereich 
von 10 Mikrosievert im 
Kalenderjahr auftreten 
darf.“ 

Inhaltlich Kriterium bedeutet auch Eigen-
schaft, Kennzeichen, Merkmal. Die 
Berechnungen der Freigabewerte 
liegen dieses Kriterium zugrunde, 
so dass bei Einhaltung der Freiga-
bewerte nur eine effektive Dosis im 
Bereich von 10 Mikrosievert im Ka-
lenderjahr auftreten kann. Unter 
diesen Aspekten passt das neue 
Wort „darf“ nicht, sondern wie bis-
her das Wort „kann“. 

Änderung des § 31 Abs. 3:  
(3) Dosiskriterium für die Freigabe 
ist, dass für Einzelpersonen der Be-
völkerung durch die freizugeben-
den Stoffe und Gegenstände nur 
eine effektive Dosis im Bereich von 
10 Mikrosievert im Kalenderjahr 
auftreten darf kann. 

11.  Art 1 § 31 Abs. 
4 

„(4) Eine Freigabe ersetzt 
keine Genehmigung zur 
Stilllegung nach § 7 Ab-
satz 3 des Atomgeset-
zes.“ 

Inhaltlich Die Einfügung dient der Klarstellung 
des Gewollten. Zum Teil wird unter 
dem Begriff der Stilllegung auch der 
Abbau einer kerntechnischen An-
lage verstanden, wie dies auch in 
der bisherigen Strahlenschutzver-
ordnung geschah. Das Atomgesetz 
unterstellt jedoch ausdrücklich ne-
ben der Stilllegung auch den Abbau 
der Genehmigungspflicht. Die 
durch § 7 Abs. 3 Satz 1 AtG gesetz-
lich vorgeschriebene Vorabkon-
trolle kann durch eine Verordnung 

Änderung des § 31 Abs. 4: 
(4) Eine Freigabe ersetzt keine Ge-
nehmigung zur Stilllegung und zum 
Abbau nach § 7 Absatz 3 Satz 1 des 
Atomgesetzes 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmer-
kung [redakt./ 
allg./ rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

nicht eingeschränkt werden. Des-
halb sollte klargestellt werden, dass 
die Freigabe nicht zum Entzug von 
Gegenständen aus dem Stillle-
gungs- einschließlich des Abbaure-
gimes führen kann. 

12.  Art 1 § 32 Abs. 
2 

„(2) Eine uneinge-
schränkte Freigabe be-
darf keiner Festlegungen 
hinsichtlich der künftigen 
Nutzung, Verwendung, 
Verwertung, Beseitigung 
oder dem endgültigen 
Verbleib der freizugeben-
den Stoffe und Gegen-
stände.“ 

Inhaltlich Man sollte bei der Definition ge-
mäß § 31 (1) bleiben, d.h. als nicht 
radioaktive Stoffe verwenden, ver-
werten, beseitigen, innehaben oder 
an einen Dritten weitergeben, um 
bei der klaren Linie zu bleiben und 
um Missverständnisse zu vermei-
den Die Begriffe „Nutzung“ und 
„endgültiger Verbleib“ gehören 
nicht zur Definition und Aufzählung 
des § 31. Sie verändern den Sinn. 
Der endgültige Verbleib ist eine 
Folge und ergibt sich automatisch 
aus der Verwendung, Verwertung 
usw., alles zusammen ist eine Nut-
zung.  
 
Das Wort „Gegenstände“ enthält 
u.a. Bodenflächen, für die nur eine 
spezifische Freigabe in Frage 
kommt und passt hier nicht. Des-
halb ist eine Aufzählung notwendig. 

Änderung des § 32 Abs. 2: 
Eine uneingeschränkte Freigabe be-
darf keiner Festlegungen hinsicht-
lich der künftigen Nutzung, Ver-
wendung, Verwertung, Beseiti-
gung, Innehabung oder dem end-
gültigen Verbleib Weitergabe an 
Dritte der freizugebenden radioak-
tiven Stoffe und beweglichen Ge-
genstände und Gegenstände . 



10 
 

Verordnung zur weiteren Modernisierung des Strahlenschutzrechts – Länderbeteiligung v. 30.05.2018     BMU S II 

Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmer-
kung [redakt./ 
allg./ rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

 
13.  Art 1 § 32 Abs. 

3 
„(3) Bei einer spezifischen 
Freigabe ist die künftige 
Nutzung, Verwendung, 
Verwertung, Beseitigung 
oder der endgültige Ver-
bleib der freizugebenden 
Stoffe und Gegenstände 
aufgrund der materiellen 
Eigenschaften der freizu-
gebenden Stoffe und Ge-
genstände oder durch 
Anforderungen an die 
künftige Nutzung, Ver-
wendung, Verwertung, 
Beseitigung oder der end-
gültigen Verbleib der frei-
zugebenden Stoffe und 
Gegenstände einge-
schränkt.“ 

Inhaltlich Man sollte bei der Definition ge-
mäß § 31 (1) bleiben, d.h. als nicht 
radioaktive Stoffe verwenden, ver-
werten, beseitigen, innehaben oder 
an einen Dritten weitergeben, um 
bei der klaren Linie zu bleiben und 
um Missverständnisse zu vermei-
den Die Begriffe „Nutzung“ und 
„endgültiger Verbleib“ gehören 
nicht zur Definition und Aufzählung 
des § 31. Sie verändern den Sinn. 
Der endgültige Verbleib ist eine 
Folge und ergibt sich automatisch 
aus der Verwendung, Verwertung 
usw., alles zusammen ist eine Nut-
zung.  
 
 

Änderung des § 32 Abs. 3:  
(3) Bei einer spezifischen Freigabe 
ist die künftige Nutzung, Verwen-
dung, Verwertung, Beseitigung o-
der der endgültige Verbleib Inne-
habung oder Weitergabe an einen 
Dritten der freizugebenden Stoffe 
und Gegenstände aufgrund der 
materiellen Eigenschaften der frei-
zugebenden Stoffe und Gegen-
stände oder durch Anforderungen 
an die künftige Nutzung, Verwen-
dung, Verwertung, Beseitigung o-
der der endgültigen Verbleib, In-
nehabung oder Weitergabe an ei-
nen Dritten der freizugebenden 
Stoffe und Gegenstände einge-
schränkt. 

14.  Art 1 § 32 Abs. 
4 

„(4) Eine Freigabe im Ein-
zelfall ist nur dann eine 
uneingeschränkte Frei-
gabe, wenn für die freizu-
gebenden Stoffe des je-
weiligen Einzelfalls alle 
möglichen künftigen Nut-
zungen, Verwendungen, 

Inhaltlich Das Wort „Gegenstände“ enthält 
u.a. Bodenflächen, für die nur eine 
spezifische Freigabe in Frage 
kommt und passt hier nicht. Des-
halb ist eine Aufzählung notwendig. 
Man sollte bei der Definition ge-
mäß § 31 (1) bleiben, d.h. als nicht 

Änderung des § 32 Abs. 4:  
(4) Eine Freigabe im Einzelfall ist 
nur dann eine uneingeschränkte 
Freigabe, wenn für die freizugeben-
den Stoffe und beweglichen Ge-
genstände des jeweiligen Einzel-
falls alle möglichen künftigen Nut-
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmer-
kung [redakt./ 
allg./ rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

Verwertungen, Beseiti-
gungen oder alle mögli-
chen Arten des endgülti-
gen Verbleibs der freizu-
gebenden Stoffe und Ge-
genstände bei der Nach-
weisführung zur Einhal-
tung des Dosiskriteriums 
der Freigabe beachtet 
wurden.“ 

radioaktive Stoffe verwenden, ver-
werten, beseitigen, innehaben oder 
an einen Dritten weitergeben, um 
bei der klaren Linie zu bleiben und 
um Missverständnisse zu vermei-
den Die Begriffe „Nutzung“ und 
„endgültiger Verbleib“ gehören 
nicht zur Definition und Aufzählung 
des § 31. Sie verändern den Sinn. 
Der endgültige Verbleib ist eine 
Folge und ergibt sich automatisch 
aus der Verwendung, Verwertung 
usw., alles zusammen ist eine Nut-
zung.  
 

zungen, Verwendungen, Verwer-
tungen, Beseitigungen, Innehabung 
oder Weitergaben an Dritte alle 
möglichen Arten des endgültigen 
Verbleibs der freizugebenden 
Stoffe und beweglichen Gegen-
stände bei der Nachweisführung 
zur Einhaltung des Dosiskriteriums 
der Freigabe beachtet wurden.  

15.  Art 1 §33 Abs. 
1 

„(1) Die zuständige Be-
hörde erteilt die Frei-
gabe, wenn keine An-
haltspunkte dafür vorlie-
gen, dass das Dosiskrite-
rium für die Freigabe 
nicht eingehalten wird.“ 

 Nach der Freigabe kann der be-
troffene Stoff als nicht radioaktiver 
Stoff verwendet werden (§ 31 Abs. 
1). Die Freigabe kann somit nicht 
lediglich durch den zu beantragen-
den und erteilten Freigabebescheid 
erfolgen, sondern die Rechtswir-
kung tritt insoweit erst ein, wenn 
die Anforderungen des Bescheids 
hinsichtlich des betroffenen Gegen-
stands erfüllt sind. Die Freigabe be-
inhaltet somit einerseits den Frei-
gabebescheid und andererseits 

Änderung des Art 1 § 33 Abs. 1:  
(1) Die zuständige Behörde erteilt 
die  einen Freigabebescheid, nach 
dessen Maßgaben die Freigabe er-
folgt, wenn keine Anhalts-punkte 
dafür vorliegen, dass  das Dosiskri-
terium für die Freigabe nicht einge-
halten wird. 
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Angeregte Änderung 

dessen Vollzug. Da die Begriffe ins-
besondere in der bestehenden 
StrlSchV nicht einheitlich verwen-
det wurden, sollte dieser Umstand 
bereits hier klargestellt werden. 
 
Nach bisherigem Recht musste die 
Erfüllung des Dosiskriteriums nach-
gewiesen werden. Die Nachweis-
führung war im Ermessen der Be-
hörde durch die Regelbeispiele des 
§ 29 Abs. 2 Satz 2 StrSchV a.F. er-
heblich erleichtert, wobei allerdings 
„Anhaltspunkte“ dem Nachweis 
entgegenstehen konnten. Wenn 
nun jedoch umgekehrt die Behörde 
verpflichtet werden soll, nur bei 
nicht entgegenstehenden Anhalts-
punkten den Freigabebescheid zu 
erteilen, wird die Beweislast umge-
kehrt. 

16.  Art 1 § 33 Abs. 
4 

„(4) § 17 Absatz 1 Satz 2 
bis 4 des Atomgesetzes 
über inhaltliche Be-
schränkungen, Auflagen 
und Befristung ist in der 
jeweils geltenden Fas-

Inhaltlich In § 33 Absatz 4 sollte durch einen 
Verweis deutlich gemacht werden, 
dass hier der Freigabebescheid ge-
meint ist.  

Änderung des § 33 Abs. 4:  
(4) § 17 Absatz 1 Satz 2 bis 4 des 
Atomgesetzes über inhaltliche Be-
schränkungen, Auflagen und Befris-
tung ist in der jeweils geltenden 
Fassung entsprechend anzuwen-
den. DieDer Freigabebescheid kann 
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sung entsprechend anzu-
wenden. Die Freigabe 
kann darüber hinaus mit 
einer Bedingung, einem 
Vorbehalt des Widerrufs 
oder einem Vorbehalt der 
nachträglichen Auf-
nahme, Änderung oder 
Ergänzung einer Auflage 
erteilt werden.“ 

darüber hinaus mit einer Bedin-
gung, einem Vorbehalt des Wider-
rufs oder einem Vorbehalt der 
nachträglichen Aufnahme, Ände-
rung oder Ergänzung einer Auflage 
erteilt werden. 

17.  Art 1 § 36 Abs. 
1 Nr. 3a 

„3. von festen Stoffen zur 
Beseitigung auf Deponien 
a) die Festlegungen nach 
Anlage 8 Teil A Nummer 
1 Teil C genannten Festle-
gungen eingehalten wer-
den,…“ 

Redaktionell Korrektur eines Verweises  Ergänzung des § 36 Abs. 1 Nr. 3a:  
3. von festen Stoffen zur Beseiti-
gung auf Deponien 
a) die Festlegungen nach Anlage 8 
Teil A Nummer 1 und Teil C ge-
nannten Festlegungen eingehalten 
werden,… 

18.  Art 1 § 37 Abs. 
1 

„(1) Der Antragsteller 
kann den Nachweis, dass 
das Dosiskriterium für die 
Freigabe eingehalten ist, 
auch im Einzelfall führen. 
Dies gilt, soweit 
1. die für eine spezifische 
Freigabe erforderlichen 
Anforderungen und Fest-
legungen im Einzelfall 
nicht vorliegen,  

Inhaltlich Nummer 4 ist schwer zu verstehen 
und missverständlich. Wenn das 
Dosiskriterium nicht eingehalten 
wird, darf die zuständige Behörde 
keine Freigabe erteilen, auch nicht 
im Einzelfall. Die Aussagen in der 
Begründung spiegeln sich in der 
Formulierung der Nummer 4 nicht 
wieder. 
 
Der Satz sollte gestrichen werden.  

Streichen der Nr. 4  des § 37 Abs. 
1:  
(1) Der Antragsteller kann den 
Nachweis, dass das Dosiskriterium 
für die Freigabe eingehalten ist, 
auch im Einzelfall führen. Dies gilt, 
soweit 
1. die für eine spezifische Freigabe 
erforderlichen Anforderungen und 
Festlegungen im Einzelfall nicht 
vorliegen,  
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2. für einzelne Radionuk-
lide keine Freigabewerte 
festgelegt sind,  
3. es sich um andere als 
die in Anlage 8 Teil B ge-
nannten flüssigen Stoffe 
handelt o-der 
4. der zuständigen Be-
hörde Anhaltpunkte da-
für vorliegen, dass am 
Standort der Entsor-
gungsanlage das Dosiskri-
terium für die Freigabe 
nicht eingehalten ist. 
 

2. für einzelne Radionuklide keine 
Freigabewerte festgelegt sind,  
3. es sich um andere als die in An-
lage 8 Teil B genannten flüssigen 
Stoffe handelt oder 
4. der zuständigen Behörde 
Anhaltpunkte dafür vorliegen, 
dass am Standort der Entsorgungs-
anlage das Dosiskriterium für die 
Freigabe nicht eingehalten ist. 
 

19.  Art 1 § 38 „Ist kein Genehmigungs-
inhaber vorhanden, so 
kann eine Freigabe auch 
von Amts wegen erfol-
gen.“ 
 

Inhaltlich Es sollte – wie bisher in § 29 
StrlSchV – verdeutlicht werden, 
dass auch für eine Freigabe von 
Amts wegen das Dosiskriterium ein-
zuhalten ist. 
 
Da in der Begründung keine Ände-
rung zu § 29 StrlSchV dargestellt 
und begründet wird, könnte § 29 
Absatz 7 Satz 2 StrlSchV „Für Anla-
gen des Bundes zur Sicherstellung 
und zur Endlagerung radioaktiver 
Abfälle nach dem Atomgesetz kann 

Ergänzung des § 38:  
Ist kein Genehmigungsinhaber vor-
handen, so kann eine Freigabe 
auch von Amts wegen erfolgen, 
wenn das Dosiskriterium für die 
Freigabe eingehalten wird. 
Für Anlagen des Bundes zur Sicher-
stellung und zur Endlagerung radi-
oaktiver Abfälle nach dem Atom-
gesetz kann über die Freigabe die 
nach § 23d Satz 1 Nummer 2 des 
Atomgesetzes zuständige Überwa-
chungsbehörde entscheiden. 
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über die Freigabe die nach § 23d 
Satz 1 Nummer 2 des Atomgesetzes 
zuständige Überwachungsbehörde 
entscheiden.“ vergessen worden 
sein.  
Der Satz sollte wieder aufgenom-
men werden. 

20.  Art 1 § 40 Abs. 
2 

„(2) Der Antragsteller hat 
der für die Freigabe zu-
ständigen Behörde vor 
Erteilung der Freigabe 
eine Erklärung über den 
Verbleib des künftigen 
Abfalls und eine Annah-
meerklärung des Betrei-
bers der Verwertungs- 
und Beseitigungsanlage 
oder eine anderweitige 
Vereinbarung zwischen 
dem Antragsteller und 
dem Betreiber der Ver-
wertungs- und Beseiti-
gungsanlage vorzulegen. 
Der Antragsteller hat der 
für die Verwertungs- und 
Beseitigungsanlage nach 
dem Kreislaufwirtschafts-

Inhaltlich Analog zu Absatz 1 muss es Verwer-
tungs- oder Beseitigungsanlage hei-
ßen, da es sich nicht um ein und 
dieselbe Anlage handelt.  

Änderung des § 40 Abs. 2:  
(2) Der Antragsteller hat der für die 
Freigabe zuständigen Behörde vor 
Erteilung der Freigabe eine Erklä-
rung über den Verbleib des künfti-
gen Abfalls und eine Annahmeer-
klärung des Betreibers der Verwer-
tungs- und oder Beseitigungsan-
lage oder eine anderweitige Ver-
einbarung zwischen dem Antrag-
steller und dem Betreiber der Ver-
wertungs- und oder Beseitigungs-
anlage vorzulegen. Der Antragstel-
ler hat der für die Verwertungs- 
und oder Beseitigungsanlage nach 
dem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu-
ständigen Behörde gleichzeitig eine 
Kopie der Annahmeerklärung oder 
der Vereinbarung zuzuleiten und 
dies der für die Freigabe zuständi-
gen Behörde nachzuweisen. 
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gesetz zuständigen Be-
hörde gleichzeitig eine 
Kopie der Annahmeerklä-
rung oder der Vereinba-
rung zuzuleiten und dies 
der für die Freigabe zu-
ständigen Behörde nach-
zuweisen.“ 

21.  Art 1 § 42 Abs. 
3 

„(3) Der Strahlenschutz-
verantwortliche, der In-
haber der Freigabe ist, 
hat die zuständige Be-
hörde unverzüglich zu in-
formieren, wenn eine der 
Anforderungen, von de-
nen die Erteilung der 
Freigabe abhängt, nicht 
mehr erfüllt ist.“ 

Inhaltlich Da sich die Meldepflicht in Absatz 3 
gemäß Begründung nicht auf die 
uneingeschränkte Freigabe bezieht, 
muss dies der Text auch wiederge-
ben.  

Änderung des § 42 Abs. 3:  
(3) Der Strahlenschutzverant-
wortliche, der Inhaber der Freigabe 
ist, hat die zuständige Behörde un-
verzüglich zu informieren, wenn 
eine der Anforderungen, von de-
nen die Erteilung einer der spezifi-
schen Freigabe abhängt, nicht 
mehr erfüllt ist. 

22.  Art. 1 § 43 
Abs. 2 

„(2) Die Pflichten der fol-
genden Vorschriften dür-
fen dem Strahlenschutz-
beauftragten nicht über-
tragen werden: § 31 Ab-
satz 1 Satz 1, § 44 Absatz 
2, § 45 Absatz 1 Satz 1 
und 3 und Absatz 2, § 53, 
§ 73 Absatz 3 Satz 2, § 86, 
§ 89 Absatz 3, § 94 Absatz 

redaktionell Korrektur von Verweisen. 
 
§ 31 Abs. 1 und § 125 Abs. 1  beste-
hen jeweils nur aus einem Satz. Da-
her ist der jeweilige Zusatz „Satz 1“ 
entbehrlich. 

Änderung des § 43 Abs. 2: 
(2) Die Pflichten der folgenden Vor-
schriften dürfen dem Strahlen-
schutzbeauftragten nicht übertra-
gen werden: § 31 Absatz 1 Satz 1, § 
44 Absatz 2, § 45 Absatz 1 Satz 1 
und 3 und Absatz 2, § 53, § 73 Ab-
satz 3 Satz 2, § 86, § 89 Absatz 3, § 
94 Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 
und Absatz 4, § 96 Absatz 2 bis 4, § 
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1 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 
und Absatz 4, § 96 Absatz 
2 bis 4, § 106 Absatz 1 
und 2, § 118 Absatz 1 und 
§ 125 Absatz 1 Satz 1 und 
§ 134 Nummer 4.“ 

106 Absatz 1 und 2, § 118 Absatz 1 
und § 125 Absatz 1 Satz 1 und § 
134 Nummer 4. 

23.  Art. 1 § 43 
Abs. 2 

„(2) Die Pflichten der fol-
genden Vorschriften dür-
fen dem Strahlenschutz-
beauftragten nicht über-
tragen werden: § 31 Ab-
satz 1 Satz 1, § 44 Absatz 
2, § 45 Absatz 1 Satz 1 
und 3 und Absatz 2, § 53, 
§ 73 Absatz 3 Satz 2, § 86, 
§ 89 Absatz 3, § 94 Absatz 
1 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 
und Absatz 4, § 96 Absatz 
2 bis 4, § 106 Absatz 1 
und 2, § 118 Absatz 1 und 
§ 125 Absatz 1 Satz 1 und 
§ 134 Nummer 4.“ 

redaktionell § 96 Abs. 3 enthält eigentlich keine 
Pflichten für Strahlenschutzverant-
wortliche. (In § 96 Abs. 3 Satz 3 
müsste es „nicht anzuwenden“ hei-
ßen -> s. Hinweis zu § 96 Abs. 3 Satz 
3). Somit ist ein Ausschluss der 
Übertragbarkeit auf den Strahlen-
schutzbeauftragten entbehrlich.    

Änderung des § 43 Abs. 2: 
(2) Die Pflichten der folgenden Vor-
schriften dürfen dem Strahlen-
schutzbeauftragten nicht übertra-
gen werden: § 31 Absatz 1 Satz 1, § 
44 Absatz 2, § 45 Absatz 1 Satz 1 
und 3 und Absatz 2, § 53, § 73 Ab-
satz 3 Satz 2, § 86, § 89 Absatz 3, § 
94 Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 
und Absatz 4, § 96 Absatz 2 bis und 
4, § 106 Absatz 1 und 2, § 118 Ab-
satz 1 und § 125 Absatz 1 Satz 1 
und § 134 Nummer 4. 

24.  Art. 1 § 43 
Abs. 2 

„(2) Die Pflichten der fol-
genden Vorschriften dür-
fen dem Strahlenschutz-
beauftragten nicht über-
tragen werden: § 31 Ab-
satz 1 Satz 1, § 44 Absatz 

inhaltlich § 118 Abs. 1 regelt die Anmelde-
pflicht von Tätigkeiten bei der Ärzt-
lichen oder Zahnärztlichen Stelle. § 
118 Abs. 2 regelt (neu) die entspre-
chende Abmeldepflicht nach Been-
digung der Tätigkeit. Diese Pflicht 

Änderung des § 43 Abs. 2: 
(2) Die Pflichten der folgenden Vor-
schriften dürfen dem Strahlen-
schutzbeauftragten nicht übertra-
gen werden: § 31 Absatz 1 Satz 1, § 
44 Absatz 2, § 45 Absatz 1 Satz 1 
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2, § 45 Absatz 1 Satz 1 
und 3 und Absatz 2, § 53, 
§ 73 Absatz 3 Satz 2, § 86, 
§ 89 Absatz 3, § 94 Absatz 
1 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 
und Absatz 4, § 96 Absatz 
2 bis 4, § 106 Absatz 1 
und 2, § 118 Absatz 1 und 
§ 125 Absatz 1 Satz 1 und 
§ 134 Nummer 4.“ 

sollte ebenfalls ausschließlich beim 
Strahlenschutzverantwortlichen lie-
gen.     

und 3 und Absatz 2, § 53, § 73 Ab-
satz 3 Satz 2, § 86, § 89 Absatz 3, § 
94 Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 
und Absatz 4, § 96 Absatz 2 bis 4, § 
106 Absatz 1 und 2,  
§ 118 Absatz 1 und § 125 Absatz 1 
Satz 1 und § 134 Nummer 4. 

25.  Art. 1, §48, 
Abs. 2 

„(2) Für den Nachweis 
dieser erforderlichen 
Kenntnisse im Strahlen-
schutz gilt § 47 Absatz 1 
bis 3 entsprechend.“ 

inhaltl. /rechtl. Der Erwerb der Kenntnisse kann 
bisher nach § 18a Abs. 3, Satz 2 RöV 
auch im Rahmen einer Ausbildung 
erfolgen, wenn die zuständige Be-
hörde zuvor festgestellt hat, dass in 
dieser Ausbildung entsprechendes 
Wissen und praktische Erfahrung 
vermittelt wird. Dies gilt z. B. für 
ZFA, TFA und OP-Assistenten. Diese 
Möglichkeit fehlt im jetzigen § 48 
StrlSchV. 
Daher muss analog zu § 47 Abs. 5 
eine Ergänzung erfolgen. 

Ergänzung des § 48 Abs. 2: 
Für den Nachweis dieser erforderli-
chen Kenntnisse im Strahlenschutz 
gilt § 47 Absatz 1 bis 3 und 5 ent-
sprechend. 

26.  Art. 1 § 49 
i.V.m. 
Art. 1 § 171 
Abs. 2 

--- inhaltlich /  
rechtlich 

Der Widerruf einer Bescheinigung 
der erforderlichen Fachkunde oder 
der erforderlichen Kenntnisse be-
deutet z. B. für niedergelassene Ra-
diologen, dass sie ihren Beruf nicht 

Ergänzung des § 49: 
(neuer Absatz 3) 
Der Strahlenschutzverantwortliche 
hat dafür zu sorgen, dass Personen, 
die Tätigkeiten nach § 4 StrlSchG 
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mehr ausüben können. Wenn auf-
grund einer nicht oder nicht recht-
zeitig durchgeführten Aktualisie-
rung die Bescheinigung widerrufen 
werden soll, muss deshalb vorher 
die betroffene Person fachlich ge-
prüft werden (z. B. Fachgespräch), 
um festzustellen, dass so große 
Wissenslücken vorhanden sind, 
dass eine weitere Berufsausübung 
erhebliche Strahlenschutz-Risiken 
bergen. Dadurch entsteht ein enor-
mer Verwaltungsaufwand, der auch 
sehr zeitintensiv ist.  
Auch das Verwaltungsverfahren 
zum Auferlegen zusätzlicher Aufla-
gen für die Fortgeltung einer Be-
scheinigung bei einer nicht oder 
nicht rechtzeitig durchgeführten 
Aktualisierung ist aufwändig und 
zeitintensiv. 
Aus diesem Grund sind beide Ver-
fahren für eine schnelle und effek-
tive aufsichtliche Maßnahme nicht 
geeignet und sollten nur in Ausnah-
mefällen angewendet werden. Es 
wird deshalb vorgeschlagen, den 
Strahlenschutzverantwortlichen zu 

ausüben, die erforderliche Fach-
kunde bzw. die erforderlichen 
Kenntnisse rechtzeitig aktualisie-
ren. 
 
Ergänzung in § 171 Abs. 2: 
(Bußgeldvorschriften) 
(neue Nummer 4) 
4. entgegen § 49 Abs. 3 nicht dafür 
sorgt, dass Personen, die Tätigkei-
ten nach § 4 StrlSchG ausüben, die 
erforderliche Fachkunde oder die 
erforderlichen Kenntnisse im Strah-
lenschutz nicht oder nicht rechtzei-
tig aktualisieren. 
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verpflichten, sich um das von ihm 
eingesetzte Personal zu kümmern. 
Kommt er dieser Verpflichtung 
nicht nach, sollte die Behörde die 
Möglichkeit erhalten, ein Bußgeld 
zu verhängen. 

27.  Art. 1 § 51 
 

--- inhaltlich / 
rechtlich 

Die Anerkennung von Kursen im 
Strahlenschutz nach den §§ 47 bis 
49 sollten nach bundeseinheitli-
chen Kriterien erfolgen. Deshalb 
sollten die Voraussetzungen zur An-
erkennung in einer bundesweit gül-
tigen Verwaltungsvorschrift ver-
bindlich festgelegt werden. 

Ergänzung des § 51:  
(neuer Satz 2) 
Die Bundesregierung erlässt mit Zu-
stimmung des Bundesrates eine 
Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
über die Anforderungen und not-
wendigen Voraussetzungen zur An-
erkennung von Strahlenschutzkur-
sen. 

28.  Art. 1 § 60 
Abs. 1 Satz 2 

„(1) … Er hat auch dafür 
zu sorgen, dass Personen, 
denen nach § 54 Absatz 1 
Nummer 2 Buchstabe a 
oder c der Zutritt zu Kon-
trollbereichen erlaubt 
wird, vor dem erstmali-
gen Zutritt unterwiesen 
werden. …“ 

redaktionell Konkretisierung eines Verweises. 
 
§ 54 Absatz 1 besteht aus 3 Sätzen. 

Ergänzung des § 60 Abs. 1: 
(1) … Er hat auch dafür zu sorgen, 
dass Personen, denen nach § 54 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a 
oder c der Zutritt zu Kontrollberei-
chen erlaubt wird, vor dem erstma-
ligen Zutritt unterwiesen werden. … 

29.  Art. 1 
§ 62 Abs. 4 
 

…, dass die Ersatzdosis an 
das Strahlenschutzregis-

inhaltlich Hier sollte sichergestellt werden, 
dass die Ersatzdosis nur an die 
Messstelle gemeldet wird, da die 

Ändern § 62 Absatz 4: 
…, dass die Ersatzdosis Strahlen-
schutzgesetz übermittelt wird.…, 



21 
 

Verordnung zur weiteren Modernisierung des Strahlenschutzrechts – Länderbeteiligung v. 30.05.2018     BMU S II 

Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmer-
kung [redakt./ 
allg./ rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

Siehe Vor-
schlag von  NI 

ter nach § 170 Strahlen-
schutzgesetz übermittelt 
wird. 

Mitteilung zur Festsetzung einer Er-
satzdosis von der Behörde bisher 
an die Messstelle erfolgt. So hat die 
Messstelle Kenntnis über die Fest-
setzung der Behörde und meldet 
dann an das Strahlenschutzregister 
(siehe auch „RL über Anforderun-
gen an Personendosismessstellen“) 

dass die Ersatzdosis an das Strah-
lenschutzregister nach § 170 die 
behördlich bestimmte Messstelle 
nach § 169 Strahlenschutzgesetz 
übermittelt wird. 
 
Ebenso in § 145 Abs. 5 Satz 2 
 

30.  Art. 1 § 74 
Abs. 2  
 
Siehe Vor-
schlag von  NI 
 

„(2) Die zuständige 
Behörde kann vor ihrer 
Entscheidung das Gutach-
ten eines Arztes einholen, 
der über die für die ärztli-
che Überwachung beruf-
lich exponierter Personen 
erforderliche Fachkunde 
im Strahlenschutz ver-
fügt…“ 
 

inhaltlich In „ 79 Abs. 1 Nr. 6 wird der Begriff 
„ärztlicher Sachverständiger ver-
wendet.  
 
Dieser Begriff ist allerdings nicht 
definiert, auch nicht im StrlSchG. 
 
Erläuterung in Begründung aufneh-
men: 
 
Es kann erforderlich sein, dass bei 
medizinischen Indikationen (Haut-
veränderungen, Blutbild) die Hinzu-
ziehung eines Arztes mit FK, Strah-
lenbiologen, Facharztes für das je-
weilige Fachgebiet (Haut, Blut, 
Lunge…) erforderlich ist. 

Änderung des § 74 Abs. 2 Satz 1: 
Die zuständige Behörde kann vor 
ihrer Entscheidung das Gutachten 
eines ärztlichen Sachverständigen 
eines Arztes einholen, der über die 
für die ärztliche Überwachung be-
ruflich exponierter Personen erfor-
derliche Fachkunde im Strahlen-
schutz verfügt…“. 
 
 

31.  Art.1 § 79 
Abs. 2 Satz 2  

„(2) … Die zuständige Be-
hörde ist unverzüglich 
über die Mitteilung nach 

inhaltlich Die zuständige Behörde sollte auch 
weiterhin im Register über hochra-
dioaktive Strahlenquellen die 

Ergänzung des § 79 Abs. 2 Satz 2: 
(2) … Die zuständige Behörde ist 
unverzüglich über die Mitteilung 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmer-
kung [redakt./ 
allg./ rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

Satz 1 Nummer 1 zu un-
terrichten.“ 

Durchführung von Dichtheitsprü-
fungen bestätigen (müssen). Hierzu 
benötigt die zuständige Behörde 
Kenntnis über den jeweiligen Prüf-
bericht. Diesen erhält sie entweder 
direkt vom behördlich bestimmten 
Sachverständigen (§ 170 Abs. 1 Satz 
1 Nummer 6) oder auf Verlangen 
vom Strahlenschutzverantwortli-
chen (§ 82 Abs. 3 Nummer 2). § 79 
Abs. 2 Satz 2 könnte dazu analog zu 
§ 82 Abs. 3 Nummer 2 gefasst wer-
den. 

nach Satz 1 Nummer 1 und auf 
Verlangen zusätzlich über die Mit-
teilung nach Satz 1 Nummer 2 zu 
unterrichten. 

32.  Art. 1 § 79 
Abs. 3 

„(3) Die zuständige Be-
hörde prüft binnen Mo-
natsfrist die nach Absatz 
2 Satz 1 Nummer 1 über-
mittelten Daten auf Voll-
ständigkeit und Überein-
stimmung mit der erteil-
ten Genehmigung nach § 
9 des Atomgesetzes oder 
§ 12 Absatz 1 Nummer 3 
des Strahlenschutzgeset-
zes und kennzeichnet sie 
bei positiver Feststellung 
als geprüft und richtig.“ 

inhaltlich Die zuständige Behörde sollte auch 
weiterhin im Register über hochra-
dioaktive Strahlenquellen die 
Durchführung von Dichtheitsprü-
fungen bestätigen (müssen). Die 
bestehende Pflicht nach § 70 Abs. 
5a der bisherigen Strahlenschutz-
verordnung sollte fortgeführt wer-
den.  

Änderung des § 79 Abs. 3: 
(3) Die zuständige Behörde prüft 
binnen Monatsfrist die nach Absatz 
2 Satz 1 Nummer 1 übermittelten 
Daten auf Vollständigkeit und 
Übereinstimmung mit der erteilten 
Genehmigung nach  
§ 9 des Atomgesetzes oder § 12 
Absatz 1 Nummer 3 des Strahlen-
schutzgesetzes und kennzeichnet 
sie bei positiver Feststellung als ge-
prüft und richtig. 
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Lfd. 
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Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 
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wurf 

Art der Anmer-
kung [redakt./ 
allg./ rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

33.  Art. 1 § 83 
Abs. 3 

„(3) Der Strahlenschutz-
verantwortliche hat dafür 
zu sorgen, dass zur Mes-
sung der Personendosis, 
der Ortsdosis, der Orts-
dosisleistung, der Ober-
flächenkontamination 
und der Aktivität von Luft 
und Wasser andere ge-
eignete Strahlungsmess-
geräte verwendet wer-
den, sofern nicht nach 
Absatz 1 Nummer 1 
Messgeräte nach dem 
Mess- und Eichgesetz 
vorgeschrieben sind.“ 

inhaltlich Für bestimmte Strahlenfelder (z.B. 
niederenergetische Röntgenstrah-
lung kleiner gleich 20 keV oder ge-
pulste Strahlung) sind bis heute 
nach der Messgröße H*(10) keine 
geeigneten Messgeräte verfügbar, 
die gleichzeitig die Anforderungen 
an das Mess- und Eichgesetz erfül-
len. Für diese Strahlenfelder geeig-
nete Messgeräte verwenden noch 
die (alte) Messgröße Hx, die nicht 
mehr verwendet werden darf, oder 
besitzen keine Bauartzulassung 
nach dem Mess- und Eichgesetz.     

Ergänzung des § 83 Abs. 3: 
(neuer Satz 2) 
(3) Der Strahlenschutzverantwortli-
che hat dafür zu sorgen, dass zur 
Messung der Personendosis, der 
Ortsdosis, der Ortsdosisleistung, 
der Oberflächenkontamination und 
der Aktivität von Luft und Wasser 
andere geeignete Strahlungsmess-
geräte verwendet werden, sofern 
nicht nach Absatz 1 Nummer 1 
Messgeräte nach dem Mess- und 
Eichgesetz vorgeschrieben sind. 
Sind keine Messgeräte nach Abs. 1 
Satz 1 verfügbar, kann die zustän-
dige Behörde der Verwendung an-
derer Messgeräte zustimmen, 
wenn mit ihnen der Messzweck er-
reicht werden kann. 

34.  Art. 1 § 85 
Abs. 4 Satz 1 

„(4) Der Strahlenschutz-
verantwortliche hat dafür 
zu sorgen, dass radioak-
tive Stoffe, die zur Beför-
derung oder Weiterbe-
förderung auf öffentli-
chen oder der Öffentlich-
keit zugänglichen Ver-
kehrswegen unbeschadet 

redaktionell Korrektur eines Verweises. 
 
In § 69 Abs. 3 der bisherigen Strah-
lenschutzverordnung hat der Strah-
lenschutzverantwortliche seine 
Pflicht unbeschadet des § 75 der 
bisherigen Strahlenschutzverord-
nung zu erfüllen.  

Änderung des § 85 Abs. 4 Satz 1: 
(4) Der Strahlenschutzverantwortli-
che hat dafür zu sorgen, dass radio-
aktive Stoffe, die zur Beförderung 
oder Weiterbeförderung auf öf-
fentlichen oder der Öffentlichkeit 
zugänglichen Verkehrswegen unbe-
schadet des § 6 § 4 der Verordnung 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmer-
kung [redakt./ 
allg./ rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

des § 6 der Verordnung 
zur Entsorgung radioakti-
ver Abfälle abgegeben 
werden, durch Personen 
befördert werden, die 
nach § 4 des Atomgeset-
zes oder nach den §§ 27 
oder 28 des Strahlen-
schutzgesetzes zur Beför-
derung berechtigt sind. 
…“ 

§ 75 der bisherigen Strahlenschutz-
verordnung wird in § 4 der Verord-
nung über Anforderungen und Ver-
fahren zur Entsorgung radioaktiver 
Stoffe fortgeführt.     

über Anforderungen und Verfah-
ren zur Entsorgung radioaktiver Ab-
fälle abgegeben werden, durch Per-
sonen befördert werden, die nach 
§ 4 des Atomgesetzes oder nach 
den §§ 27 oder 28 des Strahlen-
schutzgesetzes zur Beförderung be-
rechtigt sind. … 

35.  Art. 1 § 85 
Abs. 4 Satz 2 
und Satz 3 

„(4) … Der Strahlen-
schutzverantwortliche 
hat ferner dafür zu sor-
gen, dass die radioaktiven 
Stoffe bei der Übergabe 
unter Beachtung der für 
den jeweiligen Verkehrs-
träger geltenden Rechts-
vorschriften verpackt 
sind. Fehlen solche 
Rechtsvorschriften, sind 
die Stoffe gemäß den An-
forderungen, die sich 
nach dem Stand von Wis-
senschaft und Technik für 

rechtlich / 
inhaltlich 

Für alle Verkehrsträger (Straße, 
Schiene, Binnenwasserstraße, Luft 
und See) gibt es gefahrgutrechtli-
che Vorschriften für die Verpa-
ckung. Ein Verweis darauf ist daher 
entbehrlich, da das Gefahrgutrecht 
unmittelbar gilt. Zudem dürfen 
nach den gefahrgutrechtlichen Vor-
schriften bestimmte radioaktive 
Stoffe (LSA-I-Stoffe und SCO-I-Ge-
genstände) auch unverpackt beför-
dert werden. Die gefahrgutrechtli-
chen Verpackungsvorschriften rich-
ten sich zudem an den Absender 
und den Verpacker. Dabei hat der 
Absender (dieser muss nicht der 

Änderung des § 85 Abs. 4: 
Streichung der Sätze 2 und 3 
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Lfd. 
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Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 
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wurf 

Art der Anmer-
kung [redakt./ 
allg./ rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

den beabsichtigten Ver-
kehrsträger ergeben, zu 
verpacken.“ 

Abgeber sein, sondern ist üblicher-
weise derjenige, der im Beförde-
rungsvertrag festgelegt wurde (in 
aller Regel die Spedition)) dafür zu 
sorgen, dass geeignete Verpackun-
gen verwendet werden.  

36.  Art. 1 § 85 
Abs. 4 Satz 4 

„(4) … Zur Weiterbeför-
derung dürfen die Stoffe 
nicht abgegeben werden, 
wenn die Verpackung of-
fensichtlich beschädigt o-
der undicht ist.“ 

rechtlich Auch, wenn textliche Anpassungen 
an das Gefahrgutrecht vorgenom-
men wurden, sollte zur Vermeidung 
von Verständnisproblemen in Ab-
grenzung zum Gefahrgutrecht der 
gefahrgutrechtliche Originaltext 
übernommen werden, oder – da 
das Gefahrgutrecht sowieso unmit-
telbar gilt – dieser Satz gestrichen 
werden. Für das Verbringen und die 
Weiterbeförderung beschädig-
ter/undichter Versandstücke gibt es 
klare gefahrgutrechtliche Vorgaben 
in Abschnitt 7.5.11 CV 33 (5.2) ADR. 
Diese sollten nicht in Konkurrenz zu 
strahlenschutzrechtlichen Regelun-
gen stehen. 

Änderung des § 85 Abs. 4: 
Streichung des Satzes 4 
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wurf  
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Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

37.  Art. 1 § 87 
Abs. 3 

„(3) Der Strahlenschutz-
verantwortliche hat dafür 
zu sorgen, dass 
1. bei Anlagen zur Erzeu-
gung ionisierender Strah-
lung der letzte Prüfbe-
richt nach § 81 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 Buch-
stabe b oder Absatz 4,  
2. bei Bestrahlungsvor-
richtungen und bei Gerä-
ten für die Gammaradio-
graphie jeweils der letzte 
Prüfbericht nach § 81 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 
Buchstabe b und § 82 Ab-
satz 1 und  
3. bei Störstrahlern der 
letzte Prüfbericht nach § 
81 Absatz 4.“ 

redaktionell Ergänzung des Verbs im Nebensatz. Ergänzung des § 87 Abs. 3: 
(3) Der Strahlenschutzverantwortli-
che hat dafür zu sorgen, dass 
1. bei Anlagen zur Erzeugung ioni-
sierender Strahlung der letzte Prüf-
bericht nach § 81 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 Buchstabe b oder Ab-
satz 4,  
2. bei Bestrahlungsvorrichtungen 
und bei Geräten für die Gammara-
diographie jeweils der letzte Prüf-
bericht nach § 81 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 Buchstabe b und § 82 
Absatz 1 und  
3. bei Störstrahlern der letzte Prüf-
bericht nach § 81 Absatz 4 bereit-
gehalten wird. 

38.  Art. 1 § 90 Ab-
satz 1 Satz 1 

Im Rahmen des Genehmi-
gungs- oder Anzeigever-
fahrens für Tätigkeiten 
nach § 4 Absatz 1 Num-
mer 1 und Nummer 3 bis 
Nummer 8 des Strahlen-
schutzgesetzes sowie für 

inhaltlich Rückbenennung zu Referenzper-
son, um diese Person von der re-
präsentativen Person in § 91 abzu-
grenzen, für die ja realistische Ab-
schätzungen durchgeführt werden. 

Streichung in Absatz 1 Satz 1: 
Im Rahmen des Genehmigungs- o-
der Anzeigeverfahrens für Tätigkei-
ten nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 
und Nummer 3 bis Nummer 8 des 
Strahlenschutzgesetzes sowie für in 
der Überwachung verbleibende 
Rückstände nach § 63 Absatz 1 des 
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lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

in der Überwachung ver-
bleibende Rückstände 
nach § 63 Absatz 1 des 
Strahlenschutzgesetzes 
hat der Strahlenschutz-
verantwortliche die zu er-
wartende Exposition für 
eine repräsentative Per-
son unter Berücksichti-
gung der in Anlage 11 Teil 
A bis C oder, im Fall von 
in der Überwachung ver-
bleibenden Rückständen, 
der in Anlage 6 genann-
ten Expositionspfade, Le-
bensgewohnheiten der 
repräsentativen Person 
und der dort genannten 
übrigen Annahmen zu er-
mitteln…. 

Strahlenschutzgesetzes hat der 
Strahlenschutzverantwortliche die 
zu erwartende Exposition für eine 
repräsentative Person Referenz-
person unter Berücksichtigung der 
in Anlage 11 Teil A bis C oder, im 
Fall von in der Überwachung ver-
bleibenden Rückständen, der 
in……… 

39.  Art. 1 § 90  „Im Rahmen des Geneh-
migungs- oder Anzeige-
verfahrens für Tätigkeiten 
nach § 4 Absatz 1 Num-
mer 1 und Nummer 3 bis 
Nummer 8 des Strahlen-
schutzgesetzes sowie für 

inhaltlich  In Artikel 66 Absatz 1 der Richtlinie 
2013/59/Euratom werden die Mit-
gliedsstaaten lediglich verpflichtet, 
Vorkehrungen für die Abschätzung 
der Dosen von Einzelpersonen der 
Bevölkerung zu treffen. Der Um-
fang der Vorkehrungen muss im 

Änderung des § 177 (Übergangs-
vorschrift) (zu § 90) erforderlich, 
siehe dort (Nr. x dieser Liste): 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 
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haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

in der Überwachung ver-
bleibende Rückstände 
nach § 63 Absatz 1 des 
Strahlenschutzgesetzes 
hat der Strahlenschutz-
verantwortli-
che……………….“ 

Verhältnis zu dem entsprechenden 
Expositionsrisiko stehen.  
In Artikel 66 Absatz 2 der Richtlinie 
2013/59/Euratom wird die Mög-
lichkeit eröffnet, dass Tätigkeiten 
bestimmt werden, für die 
a) eine Ermittlung der Dosen der 

Einzelperson, 
b) eine realistische Ermittlung oder 
c) eine Untersuchung zum Nach-

weis der Einhaltung von Grenz-
werten ausreichend ist 

Das wurde nicht umgesetzt. Die 
Ausweitung auf alle Genehmi-
gungs- und Anzeigeverfahren ein-
schließlich Röntgen ist nicht ange-
messen. Bei den Röntgeneinrich-
tungen erfolgte bislang die Ein-
schätzung, dass der Strahlenschutz 
für die Bevölkerung gewährleistet 
ist, über die Sicherstellung der Bau-
ausführung nach dem technischen 
Regelwerk. Das wäre nach Artikel 
66 Absatz 2 der Richtlinie 
2013/59/Euratom weiterhin mög-
lich. 
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Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

Ohne weitere Ausführungen ist die-
ser Paragraph außer für die kern-
technischen Anlagen und Einrich-
tungen nicht leistbar. 

40.  Art. 1 § 96 
Abs. 3 Satz 3 

„(3) … Die Sätze 1 und 2 
sind auch anzuwenden, 
wenn in dem einzelnen 
Betrieb oder selbständi-
gen Zweigbetrieb, bei 
Nichtgewerbetreibenden 
am Ort der Tätigkeit des 
Antragstellers, mit radio-
aktiven Stoffen in mehre-
ren räumlich voneinander 
getrennten Anlagen oder 
Einrichtungen umgegan-
gen wird, die Aktivität der 
radioaktiven Stoffe in den 
einzelnen Anlagen oder 
Einrichtungen die Werte 
desSatz 1 nicht über-
schreitet und ausrei-
chend sichergestellt ist, 
dass die radioaktiven 
Stoffe aus den einzelnen 
Anlagen oder Einrichtun-
gen nicht zusammenwir-
ken können.“ 

inhaltlich In § 96 Abs. 3 Satz 3 fehlt das Wort 
„nicht“.  

Ergänzung des § 96 Abs. 3: 
(3) … Die Sätze 1 und 2 sind auch 
nicht anzuwenden, wenn in dem 
einzelnen Betrieb oder selbständi-
gen Zweigbetrieb, bei Nichtgewer-
betreibenden am Ort der Tätigkeit 
des Antragstellers, mit radioaktiven 
Stoffen in mehreren räumlich von-
einander getrennten Anlagen oder 
Einrichtungen umgegangen wird, 
die Aktivität der radioaktiven Stoffe 
in den einzelnen Anlagen oder Ein-
richtungen die Werte des Satzes 1 
nicht überschreitet und ausrei-
chend sichergestellt ist, dass die ra-
dioaktiven Stoffe aus den einzelnen 
Anlagen oder Einrichtungen nicht 
zusammenwirken können. 
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Angeregte Änderung 

 
41.  Art. 1 § 98 

Abs. 2 
 

„(2) Die Meldung hat 
alle verfügbaren Angaben 
zu enthalten, die für die 
Bewertung des bedeutsa-
men Vorkommnisses er-
forderlich sind. Soweit 
möglich, sind die Ursa-
chen und Auswirkungen 
sowie die Maßnahmen 
zur Behebung der Auswir-
kungen und zur Vermei-
dung derartiger Vor-
kommnisse anzugeben.“ 

inhaltlich Die vorgeschlagene Textergänzung 
soll sicherstellen, dass die in § 140 
Abs. 2 Satz 2 und 3 geforderten 
Meldeanforderungen nicht außer 
Acht gelassen werden. Dies auch, 
weil die Überschrift des § 140 „Hil-
feleistung und Beratung von Behör-
den, Hilfsorganisationen und Ein-
satzkräften bei einem Notfall“ nicht 
direkt darauf schließen lässt, dass 
hier ergänzende Meldeanforderun-
gen gestellt werden. 

Zusätzlicher Satz 3 bei § 98 Abs. 2: 
Bei einem bedeutsamen Vorkomm-
nis, das zu einem überregionalen o-
der regionalen Notfall führen kann 
oder bereits geführt hat, gelten die 
sich aus § 140 Absatz 2 Satz 2 und 3 
ergebenden Anforderungen ergän-
zend 

42.  Art. 1 § 100 
Abs. 2 

„(2) Die zuständige Be-
hörde 
1. informiert unverzüglich 
das Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit 
über ein bedeutsames 
Vorkommnis und 
2. übermittelt bei einem 
bedeutsamen Vorkomm-
nis bei medizinischer Ex-
position und bei Exposi-
tion der untersuchten 

inhaltlich Nach § 100 Abs. 2 Satz 3 müsste in 
jedem Fall die zuständige oberste 
Landesbehörde die Meldung nach § 
98 über das elektronische System 
an die zentrale Stelle abgeben. Es 
sollte aber auch möglich sein, dass 
eine nachgeordnete zuständige 
Landesbehörde die Meldung über 
das elektronische System abgibt 
und die zuständige oberste Landes-
behörde lediglich das BMU infor-
miert.    

Änderung des § 100 Abs. 2:  
(2) Die zuständige Behörde 
1. informiert unverzüglich das Bun-
desministerium für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit o-
der im Fall der Zuständigkeit einer 
Landesbehörde die zuständige 
oberste Landesbehörde über ein 
bedeutsames Vorkommnis und 
2. übermittelt bei einem bedeutsa-
men Vorkommnis bei medizini-
scher Exposition und bei Exposition 
der untersuchten Person bei einer 
nichtmedizinischen Anwendung 



31 
 

Verordnung zur weiteren Modernisierung des Strahlenschutzrechts – Länderbeteiligung v. 30.05.2018     BMU S II 

Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmer-
kung [redakt./ 
allg./ rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
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Angeregte Änderung 

Person bei einer nichtme-
dizinischen Anwendung 
unverzüglich die Informa-
tionen über das bedeut-
same Vorkommnis in 
pseudonymisierter Form 
an die zentrale Stelle 
nach § 101. 
 
Im Fall der Zuständigkeit 
einer Landesbehörde er-
folgen Information und 
Übermittlung nach Satz 1 
durch die zuständige 
oberste Landesbehörde.“ 

unverzüglich die Informationen 
über das bedeutsame Vorkommnis 
in pseudonymisierter Form an die 
zentrale Stelle nach § 101. 
 
Im Fall der Zuständigkeit einer Lan-
desbehörde erfolgen Information 
und Übermittlung nach Satz 1 
Nummer 1 an das Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit durch die zu-
ständige oberste Landesbehörde. 

43.  § 110 Abs. 7 
Satz 2 

„(7)….Eine Überschreitung 
der diagnostischen Refe-
renzwerte ist unverzüg-
lich nach der Untersu-
chung schriftlich zu be-
gründen.“ 

inhaltlich Für jede Überschreitung der diag-
nostischen Referenzwerte eine 
schriftliche Begründung zu fordern 
ist überzogen und praxisfern. 
Eine Überschreitung des diagnosti-
schen Referenzwertes ist bereits 
möglich, wenn adipöse Patienten 
untersucht werden oder wenn der 
Patient nicht der „Norm“ ent-
spricht. 
Es ist deshalb sinnvoller, die Doku-
mentationspflicht auf die relevan-
ten Fälle (ständige Überschreitung 

Ergänzung § 110 Abs. 7 Satz 2: 
Eine ständige oder nicht gerecht-
fertigte Überschreitung der diag-
nostischen Referenzwerte ist un-
verzüglich nach der Untersuchung 
schriftlich zu begründen. 
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Angeregte Änderung 

bzw. nicht gerechtfertigte Handha-
bung) zu beschränken. 

44.  § 111 Abs. 5 „(5)  Der Teleradiologe 
hat die für das Gesamtge-
biet der Röntgenuntersu-
chung oder Röntgenbe-
handlung erforderliche 
Fachkunde zu besitzen.“ 

inhaltlich Die Fachkunde zur Röntgenbehand-
lung ist im Rahmen der Teleradiolo-
gie nicht relevant, daher ist dieser 
Passus zu streichen. 
Die meisten teleradiologischen Ge-
nehmigungen sind auf eine Geräte-
art beschränkt (z. B. CT) bzw. die 
Anwendung ist auf die Versorgung 
von Notfällen eingeschränkt. Für 
diese Fälle ist eine Teilfachkunde 
für den Teleradiologen ausrei-
chend. Damit die Notfallversorgung 
vor allem im ländlichen Bereich für 
den Nacht-, Wochenend- und Feier-
tagsdienst sicher zu stellen, sollten 
deshalb auch die fachlichen Anfor-
derungen an den Teleradiologen 
angepasst werden können. Die For-
derung der „Vollfachkunde“ (Rö 1) 
ist in diesen Fällen überzogen und 
nicht verhältnismäßig. 

Änderung des Absatzes 5: 
(5)  Der Teleradiologe hat die für 

die Anwendung erforderliche 
Fachkunde in der Röntgenun-
tersuchung oder Röntgenbe-
handlung erforderliche Fach-
kunde zu besitzen 

45.  Art. 1 
§ 116 Abs. 3 
 

„(3) Der Strahlen-
schutzverantwortliche 
hat bei der Weitergabe 
von Daten nach § 85 Ab-

inhaltlich Die Entwurfsfassung sollte erhalten 
bleiben, weil die ÄSt und weiterbe-
handelnde Ärzte Befundungsquali-
tät benötigen. 

Ergänzung § 11 Abs. 3: 
Der Strahlenschutzverantwortliche 
hat bei der Weitergabe von Daten 
nach § 85 Absatz 3 des Strahlen-
schutzgesetzes dafür zu sorgen, 
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Siehe Vor-
schlag von 
RPNI 

satz 3 des Strahlenschutz-
gesetzes dafür zu sorgen, 
dass die Daten mit den 
Usprungsdaten überein-
stimmen und für den Ad-
ressaten lesbar sind.“ 

dass die Daten mit den Ursprungs-
daten übereinstimmen, zur Befun-
dung geeignet und für den Adres-
saten lesbar sind.“ 
 

46.  Art. 1 § 117 --- inhaltlich / 
rechtlich 

In § 83 Abs. 1 Satz 3 der bisherigen 
Strahlenschutzverordnung und § 
17a Abs. 1 Satz 2 der bisherigen 
Röntgen-verordnung wurde gere-
gelt, dass die zuständige Behörde 
die Aufgaben der ärztlichen Stelle 
und deren Wahrnehmung festlegt. 
In § 117 fehlt diese Regelung. 

Ergänzung des § 117: 
(neuer Satz 2) 
Die zuständige Behörde legt fest, in 
welcher Weise die ärztlichen Stel-
len die Prüfungen durchführen, mit 
denen sichergestellt wird, dass bei 
der Anwendung radioaktiver Stoffe, 
ionisierender Strahlung oder Rönt-
genstrahlung am Menschen die Er-
fordernisse der medizinischen Wis-
senschaft beachtet werden,  
a) die angewendeten Verfahren 

und eingesetzten Anlagen zur Er-
zeugung ionisierender Strahlung, 
Bestrahlungsvorrichtungen, 
sonstige Geräte und Ausrüstun-
gen den nach dem Stand von 
Wissenschaft und Technik und  

b) die angewendeten Verfahren 
und die eingesetzten Röntgen-
einrichtungen den nach dem 
Stand der Technik   
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Angeregte Änderung 

den jeweils notwendigen Qualitäts-
standards entsprechen, um die 
Strahlenexposition so gering wie 
möglich zu halten. 

47.  Art. 1 § 126 
Abs. 2 Satz 3 

„(2) … Der Strahlen-
schutzverantwortliche 
hat dafür zu sorgen, dass 
der Genehmigungsbe-
scheid oder die wesentli-
chen Inhalte der Anzeige, 
die in Satz 1 bezeichne-
ten Festlegungen sowie 
weitere für die Durchfüh-
rung der Anwendungen 
erforderliche Informatio-
nen und Anleitungen in 
Bezug auf das For-
schungsvorhaben folgen-
den Personen übermittelt 
werden: 
1. dem die Anwendungen 
leitenden Arzt oder Zahn-
arzt, 
2. dem von dem die An-
wendungen leitenden 
Arzt oder Zahnarzt mit 

inhaltlich Die in § 126 Abs. 2 Satz 3 genann-
ten Personen müssen nicht zwangs-
läufig auch als Strahlenschutzbeauf-
tragte nach § 70 Abs. 2 des Strah-
lenschutzgesetzes bestellt sein. 
Deshalb sollte der jeweils zustän-
dige Strahlenschutzbeauftragte der 
Strahlenschutzverantwortlichen 
ebenfalls über die medizinischen 
Forschungstätigkeiten informiert 
werden. 

Ergänzung des § 126 Abs. 2 Satz 3: 
(neue Nummer 4) 
(2) … Der Strahlenschutzverant-
wortliche hat dafür zu sorgen, dass 
der Genehmigungsbescheid oder 
die wesentlichen Inhalte der An-
zeige, die in Satz 1 bezeichneten 
Festlegungen sowie weitere für die 
Durchführung der Anwendungen 
erforderliche Informationen und 
Anleitungen in Bezug auf das For-
schungsvorhaben folgenden Perso-
nen übermittelt werden: 
1. dem die Anwendungen leitenden 
Arzt oder Zahnarzt, 
2. dem von dem die Anwendungen 
leitenden Arzt oder Zahnarzt mit 
der Aufklärung oder Anwendung 
beauftragten Arzt oder Zahnarzt, 
und 
3. soweit es die Art der Anwendung 
erfordert, dem Medizinphysik-Ex-
perten und 
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der Aufklärung oder An-
wendung beauftragten 
Arzt oder Zahnarzt und 
3. soweit es die Art der 
Anwendung erfordert, 
dem Medizinphysik-Ex-
perten.“  

4. soweit es die Übertragung der 
Aufgaben und Befugnisse nach § 
43 Absatz 1 Satz 1 erfordert, dem 
Strahlenschutzbeauftragten. 

48.  § 132 Abs. 1 
Nr. 1  

„Personen, die als Ärzte 
oder Zahnärzte appro-
biert sind oder denen die 
vorübergehende Aus-
übung des ärztlichen o-
der zahnärztlichen Berufs 
erlaubt ist und …“ 

inhaltl. und rechtl. 
Anmerkung 

In der Begründung zum § 132 wird 
die Ergänzung des Wortes „vo-
rübergehende“ nicht erwähnt bzw. 
begründet. Im bisherigen § 81 Abs. 
1 StrlSchV bzw. § 24 Abs. 1 RöV war 
diese zusätzliche Wort nicht enthal-
ten. Der Begriff ist zudem verwir-
rend, da die zusätzlichen Anforde-
rungen (Fachkunde) nicht klar ist 
und sollte deshalb ersatzlos gestri-
chen werden. In Absatz 2 ergibt er 
einen Sinn, da dort unter Aufsicht 
gearbeitet wird. 

Änderung des § 132 Abs. 1 Nr. 1: 
Personen, die als Ärzte oder Zahn-
ärzte approbiert sind oder denen 
die vorübergehende Ausübung des 
ärztlichen oder zahnärztlichen Be-
rufs erlaubt ist und … 

49.  § 132 Abs. 2 
Nr. 3 

„3. Personen, die sich in 
einer die erforderlichen 
Voraussetzungen zur 
technische Durchführung 
vermittelnden berufli-
chen Ausbildung befin-
den, wenn sie unterstän-

 In der Praxis besteht das Problem, 
dass mit der jetzigen Regelung die 
ständige Aufsicht nur vom fachkun-
digen Arzt oder Zahnarzt wahrge-
nommen werden kann.  
 
Diese Aufsicht kann für den 3. Fall 
auf hohem fachlichen Niveau auch 

Ergänzung § 132 Abs. 2 Nr. 3: 
3. Personen, die sich in einer die er-
forderlichen Voraussetzungen zur 
technische Durchführung vermit-
telnden beruflichen Ausbildung be-
finden, wenn sie unterständiger 
Aufsicht und Verantwortung einer 
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diger Aufsicht und Ver-
antwortung einer Person 
nach Absatz 1 Nummer 1 
Arbeiten ausführen,…“ 

durch eine leitende MTRA wahrge-
nommen werden (also eine Person 
nach § 132 Abs. 2 Nr. 1 mit Lei-
tungsfunktion).  
Die „Verantwortung“ des fachkun-
digen Arztes oder Zahnarztes wird 
hierdurch nicht berührt. 

Person nach Absatz 1 Nummer 1 o-
der Absatz 2 Nr. 1 Arbeiten ausfüh-
ren,… 

50.  § 132 Abs. 2 
Nr. 4 

„4. Personen mit einer er-
folgreich abgeschlosse-
nen sonstigen medizini-
schen Ausbildung, wenn 
sie unterständiger Auf-
sicht und Verantwortung 
einer Person nach Absatz 
1 Nummer 1 tätig sind 
und…“ 

inhaltlich und 
rechtlich 

In der Praxis besteht das Problem, 
dass mit der jetzigen Regelung die 
ständige Aufsicht nur vom fachkun-
digen Arzt oder Zahnarzt wahrge-
nommen werden kann.  
 
Diese Aufsicht kann für den 4. Fall 
auf hohem fachlichen Niveau auch 
durch eine leitende MTRA wahrge-
nommen werden (also eine Person 
nach § 132 Abs. 2 Nr. 1 mit Lei-
tungsfunktion).  
Die „Verantwortung“ des fachkun-
digen Arztes oder Zahnarztes wird 
hierdurch nicht berührt.  

Ergänzung § 132 Abs. 2 Nr. 4 : 
4. …..Ausbildung, wenn sie unter-
ständiger Aufsicht und Verantwor-
tung einer Person nach Absatz 1 
Nummer 1 oder Absatz 2 Nr. 1 o-
der 2 tätig sind und…  

51.  § 133 Abs. 2 
Nr. 4 

„4. Personen, die über 
die erforderlichen Kennt-
nisse im Strahlenschutz 
verfügen,  wenn sie un-
terständiger Aufsicht und 

inhaltlich und 
rechtlich 

In der Praxis besteht das Problem, 
dass mit der jetzigen Regelung die 
ständige Aufsicht nur vom fachkun-
digen Tierarzt wahrgenommen 
werden kann.  
 

Ergänzung § 133 Abs. 2 Nr. 4: 
Personen, die über die erforderli-
chen Kenntnisse im Strahlenschutz 
verfügen, wenn sie unterständiger 
Aufsicht und Verantwortung einer 
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Verantwortung einer Per-
son nach Absatz 1 Num-
mer 1 tätig sind.“ 

Diese Aufsicht kann für den 4. Fall 
auf hohem fachlichen Niveau auch 
durch eine leitende MTRA wahrge-
nommen werden (also eine Person 
nach § 133 Abs. 2 Nr. 1 mit Lei-
tungsfunktion).  
Die „Verantwortung“ des fachkun-
digen Tierarztes wird hierdurch 
nicht berührt.  

Person nach Absatz 1 Nummer 1 o-
der Absatz 2 Nr. 1 tätig sind. 

52.  § 134 „Der Strahlenschutzver-
antwortliche hat dafür zu 
sorgen, dass bei der An-
wendung am Menschen 
oder der Anwendung am 
Tier in der Tierheil-
kunde…“ 

inhaltlich Die Einweisung in Tätigkeiten mit 
Strahlenquellen sollte auch bei 
technischen Anlagen und Einrich-
tungen erfolgen und nicht auf hu-
man-, zahn- oder tiermedizinischen 
Anlagen oder Einrichtungen be-
schränkt bleiben. 
Aufgrund des Gefährdungspotenti-
als z. B.  bei mobilen Röntgenein-
richtungen in der Werkstoffprüfung 
für die Grobstrukturanalyse oder 
bei Gammaradiografiegeräten ist 
eine Einweisung erforderlich. Aus 
diesem Grund wurde schon nach § 
18 Abs. 1 Nr. 1 RöV die Einweisung 
zum Betrieb von allen Röntgenein-
richtungen vorgeschrieben. 

Änderung des § 134:  
Der Strahlenschutzverantwortliche 
hat dafür zu sorgen, dass bei der 
Anwendung am Menschen oder 
der Anwendung am Tier in der 
Tierheilkunde… 

53.  Art. 1 § 140 
Abs. 2 

„(2) Der Strahlenschutz-
verantwortliche hat des 

redaktionell Korrektur eines Verweises. 
 

Änderung des § 98 Abs. 2: 
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Weiteren insbesondere 
dafür zu sorgen, dass bei 
einem nach § 98 Absatz 1 
und 4 zu meldenden be-
deutsamen Vorkommnis 
oder bei … zu übermitteln 
ist: 
1. …, 
2. den in § 98 Absatz 6 
Satz 1 genannten Behör-
den und 
3. … .“ 

§ 98 dieser Verordnung besteht aus 
4 Absätzen.  

2) Der Strahlenschutzverantwortli-
che hat des Weiteren insbesondere 
dafür zu sorgen, dass bei einem 
nach § 98 Absatz 1 und 4 zu mel-
denden bedeutsamen Vorkommnis 
oder bei … zu übermitteln ist: 
1. …, 
2. den in § 98 Absatz 6 4 Satz 1 ge-
nannten Behörden und 
3. … . 

54.  Art. 1 § 145 
Abs. 1  

„(1) Der nach § 131 Ab-
satz 1 des Strahlenschutz-
gesetzes Verpflichtete 
hat dafür zu sorgen, dass 
die Exposition mit einem 
Messgerät gemessen 
wird,  
1. das bei einer nach § 
169 des Strahlenschutz-
gesetzes bestimmten 
Messstelle anzufordern 
ist und das durch eine 
nach § 169 des Strahlen-
schutzgesetzes be-
stimmte Messstelle aus-
gewertet wird oder …“ 

inhaltlich Die Formulierung des § 145 Abs. 1 
Nr. 1 Halbsatz 2, dass bestimmte 
Messstellen die ausgegebenen 
Messgeräte selbst auswerten, kann 
zu Schwierigkeiten bei der Umset-
zung führen. Es gibt deutschland-
weit nur 2 Messstellen für die Er-
mittlung der beruflichen Exposition 
durch Radon am Arbeitsplatz, die 
über eigene Auswertemöglichkei-
ten für Radonexposimeter verfü-
gen. Alle anderen bestimmten 
Messstellen geben Messgeräte von 
durch das BfS anerkannten Mess-
stellen aus und lassen sie auch 

Ergänzung des § 145 Abs. 1: 
(neuer Satz 2) 
Abweichend von Satz 1 Nummer 1 
können nach § 169 Absatz 1 Num-
mer 4 des Strahlenschutzgesetzes 
bestimmte Messstellen zur Ermitt-
lung der Exposition durch Radon 
am Arbeitsplatz auch Messgeräte 
durch eine nach § 143 Absatz 3 an-
erkannte Messstelle ausgeben und 
auswerten lassen.    
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 durch diese auswerten. Diese Mög-
lichkeit sollte weiterhin bestehen 
bleiben.    

55.  Art. 1 § 146 
Abs. 1 Satz 1 

„(1) Der nach § 131 Ab-
satz 1 des Strahlenschutz-
gesetzes Verpflichtete, 
der als Dritter nach § 130 
Absatz 1 Satz 1 zweiter 
Halbsatz des Strahlen-
schutzgesetzes zur Ab-
schätzung verpflichtet 
war, hat dafür zu sorgen, 
dass er selbst und die un-
ter seiner Aufsicht ste-
henden Personen in 
fremden Betriebsstätten 
anzeigebedürftige Arbei-
ten nur ausüben, wenn 
jede Person im Besitz ei-
nes vollständig geführten, 
bei der zuständigen Be-
hörde registrierten Strah-
lenpasses ist.“ 

redaktionell Aus der Anzeige nach § 95 der bis-
herigen Strahlenschutzverordnung 
wurde nach § 129 des Strahlen-
schutzgesetzes eine Anmeldung. 
Anpassung an die neue Terminolo-
gie. 

Änderung des § 146 Abs. 1: 
(1) Der nach § 131 Absatz 1 des 
Strahlenschutzgesetzes Verpflich-
tete, der als Dritter nach § 130 Ab-
satz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz des 
Strahlenschutzgesetzes zur Ab-
schätzung verpflichtet war, hat da-
für zu sorgen, dass er selbst und die 
unter seiner Aufsicht stehenden 
Personen in fremden Betriebsstät-
ten anzeige anmeldebedürftige Ar-
beiten nur ausüben, wenn jede 
Person im Besitz eines vollständig 
geführten, bei der zuständigen Be-
hörde registrierten Strahlenpasses 
ist. 

56.  Art. 1 
§ 151 Nr. 9 
und 10 
 

Bei der Optimierung nach 
§ 139 Absatz 2 Satz 2 des 
Strahlenschutzgesetzes 
sind die Vor- und Nach-
teile der Sanierungs-, 

inhaltlich Die Interessen der Betroffenen (Ei-
gentümer) sind durch die Punkte 3 
und 5 berücksichtigt, die Interessen 
der Betroffenen (z. B. Spielplatzbe-
sucher) durch den Punkt 1. 

§ 151 Nrn. 9 und 10 streichen. 
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Siehe Vor-
schlag von NI 

Schutz- und Beschrän-
kungsmaßnahmen abzu-
wägen. Dabei sind insbe-
sondere zu berücksichti-
gen: 
… 
9.  die Interessen 
der Betroffenen und 
10. Aspekte der 
Nachhaltigkeit. 

Die Aspekte der Nachhaltigkeit sind 
durch den Punkt 8 erfasst. 
 
Die Punkte haben keinen neuen Re-
gelungsgehalt, bieten aber eine Öff-
nung, die in der Umsetzung zu gro-
ßen Problemen führen kann. 
 

57.  Art. 1 § 153 
Abs. 3 

„(3) Der nach § 145 Ab-
satz 2 des Strahlenschutz-
gesetzes zur Anmeldung 
Verpflichtete hat im Zu-
sammenhang mit der 
Durchführung von Maß-
nahmen nach § 145 Ab-
satz 1 des Strahlenschutz-
gesetzes Personen mit 
der erforderlichen Fach-
kunde oder den erforder-
lichen Kenntnissen im 
Strahlenschutz zur Bera-
tung hinzuzuziehen. Dies 
gilt nicht, wenn der zur 
Anmeldung Verpflichtete 
selbst über die erforderli-
che Fachkunde oder die 

inhaltlich Weder die erforderliche Fachkunde 
noch die erforderlichen Kenntnisse 
sind bislang im Regelwerk definiert. 
Für den technischen Umgang mit 
radioaktiven Stoffen werden die er-
forderlichen Kenntnisse gegenwär-
tig durch eine für das jeweilige An-
wendungsgebiet geeignete Einwei-
sung und praktische Erfahrung er-
worben (§ 30 Abs. 4 Satz 1 
StrlSchV). Es existieren keine be-
hördlich anerkannten Kenntnis-
Kurse für diesen Bereich.  
Von einer Beratung wird erwartet, 
dass sie per se fachkundig ist. Beim 
Schutz der Arbeitskräfte bei radio-
aktiven Altlasten soll gemäß Be-
gründung eine grundsätzliche 

Änderung des § 153 Abs. 3:  
(3) Der nach § 145 Absatz 2 des 
Strahlenschutzgesetzes zur Anmel-
dung Verpflichtete hat im Zusam-
menhang mit der Durchführung 
von Maßnahmen nach § 145 Absatz 
1 des Strahlenschutzgesetzes Per-
sonen mit der erforderlichen Fach-
kunde oder den erforderlichen 
Kenntnissen im Strahlenschutz zur 
Beratung hinzuzuziehen. Dies gilt 
nicht, wenn der zur Anmeldung 
Verpflichtete selbst über die erfor-
derliche Fachkunde oder die erfor-
derlichen Kenntnisse im Strahlen-
schutz verfügt.    
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erforderlichen Kenntnisse 
im Strahlenschutz ver-
fügt.“    

Gleichbehandlung mit den beruflich 
exponierten Personen in geplanten 
Expositionssituationen erreicht 
werden. Bei geplanten Expositions-
situationen müssen bei Arbeitsplät-
zen immer Personen mit Fachkunde 
vorhanden sein / eingebunden wer-
den (fachkundiger SSV/SSB, NORM-
Sachverständige).   

58.  Art. 1 § 154 
Abs. 3 

„(3) Der nach § 153 Ab-
satz 1 des Strahlenschutz-
gesetzes Verantwortliche 
hat im Zusammenhang 
mit der Erfüllung seiner 
Pflichten Personen mit 
der erforderlichen Fach-
kunde oder den erforder-
lichen Kenntnissen im 
Strahlenschutz zur Bera-
tung hinzuzuziehen. Dies 
gilt nicht, wenn der Ver-
antwortliche selbst über 
die erforderliche Fach-
kunde oder die erforderli-
chen Kenntnisse im 
Strahlenschutz verfügt.“ 

inhaltlich Begründung siehe Begründung zu 
Art. 1  § 153 Abs. 3 (s.o.) 

Änderung des § 154 Abs. 3:  
(3) Der nach § 153 Absatz 1 des 
Strahlenschutzgesetzes Verant-
wortliche hat im Zusammenhang 
mit der Erfüllung seiner Pflichten 
Personen mit der erforderlichen 
Fachkunde oder den erforderli-
chen Kenntnissen im Strahlen-
schutz zur Beratung hinzuzuziehen. 
Dies gilt nicht, wenn der Verant-
wortliche selbst über die erforderli-
che Fachkunde oder die erforderli-
chen Kenntnisse im Strahlenschutz 
verfügt.   
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59.  Art. 1 § 162 
Abs. 1 Satz 2  

„(1) Die zuständige Be-
hörde ermächtigt Ärzte 
zur Durchführung der 
ärztlichen Überwachung 
nach den §§ 72, 73 und 
75, auch in Verbindung 
mit §§ 139, 146 Absatz 3, 
§§ 153 oder 154. Die Er-
mächtigung darf nur ei-
nem Arzt erteilt werden, 
der die für die ärztliche 
Überwachung bei berufli-
cher Exposition erforder-
liche Fachkunde im Strah-
lenschutz nachweist.“ 

inhaltlich Es sollten nur Ärzte ermächtigt 
werden dürfen, die auch eine Aus-
bildung zum Betriebsarzt (= Arbeits-
mediziner) vorweisen können. 

Ergänzung des § 162 Abs. 1: 
(1) Die zuständige Behörde er-
mächtigt Ärzte zur Durchführung 
der ärztlichen Überwachung nach 
den §§ 72, 73 und 75, auch in Ver-
bindung mit §§ 139, 146 Absatz 3, 
§§ 153 oder 154. Die Ermächtigung 
darf nur einem Arzt erteilt werden, 
der eine Ausbildung zum Betriebs-
arzt absolviert hat und die für die 
ärztliche Überwachung bei berufli-
cher Exposition erforderliche Fach-
kunde im Strahlenschutz nach-
weist.   

60.  Art. 1 § 162 
Abs. 1  

--- inhaltlich Die Bescheide zur Ermächtigung 
von Ärzten sollten wie die zur Be-
stimmung von Sachverständigen 
(vgl. § 164 Abs. 4) zeitlich befristet 
werden. Dadurch kann die Aktuali-
sierung der erforderlichen Fach-
kunde jeweils überprüft werden.  
§ 79 Abs. 1 Nr. 9 Buchstabe b des 
Strahlenschutzgesetzes enthält die 
entsprechende Verordnungser-
mächtigung.    
 

Ergänzung des § 162 Abs. 1: 
(neuer Satz 3) 
Die Ermächtigung ist auf fünf Jahre 
zu befristen.  
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61.  Art. 1 § 163 
Abs. 3 

„(3) Die Absätze 1 und 2 
gelten auch für Personen, 
für die die zuständige Be-
hörde nach § 61 Absatz 6, 
§ 62 Absatz 3 Satz 4, § 63 
Satz 4, § 72 Absatz 3 und 
4 oder § 130 ärztliche Un-
tersuchungen, Messun-
gen oder Feststellungen 
angeordnet hat.“ 

redaktionell Konkretisierung eines Verweises. 
 
§ 130 besteht aus 2 Absätzen. Die 
Anordnungsbefugnis für ärztliche 
Untersuchungen resultiert aus § 
130 Absatz 1. 

Ergänzung des § 163 Abs. 3: 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch 
für Personen, für die die zuständige 
Behörde nach § 61 Absatz 6, § 62 
Absatz 3 Satz 4, § 63 Satz 4, § 72 
Absatz 3 und 4 oder § 130 Absatz 1 
ärztliche Untersuchungen, Messun-
gen oder Feststellungen angeord-
net hat. 

62.  Art. 1 § 164 
Abs. 4 

„(4) Die Bestimmung zum 
Sachverständigen ist auf 
fünf Jahre zu befristen.“ 

inhaltlich Der kurze Überprüfungszeitraum 
von fünf Jahren ist bei der erstmali-
gen Bestimmung zum Sachverstän-
digen sinnvoll. Die Behörde kann 
dann mit einfacherem Verwal-
tungsaufwand den nächsten Antrag 
zur wiederholten Bestimmung ab-
lehnen, wenn der erstmalig be-
stimmte Sachverständige nicht ge-
eignet ist. Wenn sich der Sachver-
ständige bewährt hat, sollte danach 
jedoch den Sachverständigen, die 
in der Regel kleine privatrechtliche 
Wirtschaftsunternehmen sind, eine 
größere Planungssicherheit einge-
räumt werden und die wiederholte 
Bestimmung auf mindestens 10 
Jahre befristet werden. 

Änderung des § 164: 
(4) Die erstmalige Bestimmung 
zum Sachverständigen ist auf fünf 
Jahre zu befristen. Die wiederholte 
Bestimmung zum Sachverständi-
gen ist auf 10 Jahre zu befristen. 
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63.  Art. 1 § 168 
Abs. 1 

„(1) Wer als Einzelsach-
verständiger oder prü-
fende Person Sachver-
ständigentätigkeiten 
durchführt, muss 
1. … 
2. über die erforderliche 
Fachkunde im Strahlen-
schutz verfügen, und 
3. nach Erwerb der erfor-
derlichen Fachkunde von 
einer Person, die seit 
mindestens drei Jahren 
als Einzelsachverständi-
ger oder prüfende Person 
tätig ist, in die Sachver-
ständigentätigkeit einge-
wiesen worden sein und 
während der Einweisung 
Prüfungen nach Anlage 
20 durchgeführt haben.“ 

inhaltlich Sofern die erforderliche Anzahl an 
Prüfungen bei einem Sachverstän-
digen bereits im Rahmen des Sach-
kunde-Erwerbs erbracht worden 
ist, sollte auf die Einweisung in die 
Sachverständigen-Tätigkeit verzich-
tet werden. Der Sachkundeerwerb 
bei einem Sachverständigen ist ge-
zielt und praxisorientiert auf die 
Sachverständigentätigkeit ausge-
richtet. Eine zusätzliche Einweisung 
ist daher nicht mehr notwendig. 

Ergänzung des § 168 Abs. 1: 
Auf die Einweisung nach Satz 1 
Nummer 3 kann verzichtet werden, 
wenn die Prüfungen nach Anlage 
20 bereits im Rahmen des Erwerbs 
der Sachkunde der erforderlichen 
Fachkunde im Strahlenschutz nach 
Satz 1 Nummer 2 unter Aufsicht ei-
ner Person durchgeführt wurde, 
die seit mindestens drei Jahren als 
Einzelsachverständiger oder als 
prüfende Person tätig ist. 

64.  Art. 1 § 170 
Satz 1 Abs. 1 
Nr. 7 Buch-
stabe c 

„(1) Der Einzelsachver-
ständige ist verpflichtet, 
… 
7. der für die Bestim-
mung zuständigen Be-
hörde über Gegenstand 

inhaltlich Eine generelle Verpflichtung der 
Sachverständigen einmal pro Jahr 
grundlegende Folgerungen zur Ver-
besserung der Sicherheit der ge-
prüften Geräte, Vorrichtungen und 
radioaktiven Stoffe oder der Ar-

Streichung des § 170 Satz 1 Abs. 1  
Nr. 7 Buchstabe c): 
(1) Der Einzelsachverständige ist 
verpflichtet, 
… 
7. der für die Bestimmung zuständi-
gen Behörde über Gegenstand und 
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und Umfang seiner Sach-
verständigentätigkeit re-
gelmäßig oder aus beson-
derem Anlass zu berich-
ten, insbesondere 
a) … 
b) … 
c) innerhalb von drei Mo-
naten nach Ablauf eines 
Kalenderjahres der zu-
ständigen Behörde eine 
Zusammenfassung der 
grundlegenden Folgerun-
gen für die Verbesserung 
der Sicherheit der geprüf-
ten Geräte, Vorrichtun-
gen und radioaktiven 
Stoffe oder der Arbeits-
plätze mit Exposition 
durch natürlich vorkom-
mende Radioaktivität 
vorzulegen,..“ 
 

beitsplätze mit Exposition durch na-
türlich vorkommende Radioaktivi-
tät den Behörden vorzulegen, ist 
sehr anspruchsvoll und in der prak-
tischen Umsetzung schwierig. Vor 
allem Sachverständige, die wenige 
Geräte, Vorrichtungen, etc. prüfen, 
werden dazu nicht in der Lage sein. 
Im Erfahrungsaustausch der techni-
schen Sachverständigen werden 
bereits Verbesserungsvorschläge 
zur Diskussion und Bewertung auf 
freiwilliger Basis eingebracht. Dies 
ist sinnvoller und zielführender. 

Umfang seiner Sachverständigentä-
tigkeit regelmäßig oder aus beson-
derem Anlass zu berichten, insbe-
sondere 
a) … 
b) … 
c) innerhalb von drei Monaten… 

65.  Art. 1 § 171 
Abs. 1 

--- inhaltlich Die Sachverständigen-Richtlinie, die 
die Prüfberichte für Röntgenein-
richtungen und Störstrahler ent-
hält, muss vom BMUB als Rund-
schreiben und von den Ländern per 

Ergänzung des § 171 Abs. 1: 
(neue Nummer) 
entgegen § 118 Absatz 1 Nummer 
2 nicht dafür sorgt, dass der zustän-
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Erlass eingeführt und für verbind-
lich erklärt werden. § 7 Satz 3 stellt 
hierfür die Rechtsgrundlage dar. 
Der Satz stellt auch die Rechts-
grundlage dar, die Musterprüfbe-
richte nach der alten StrlSchV ver-
bindlich erklären zu können. 

digen Behörde ein Abdruck der An-
meldung bei der ärztlichen oder 
zahnärztlichen Stelle übersendet 
wird oder entgegen § 119 Absatz 6, 
auch in Verbindung mit § 43 Absatz 
1 Satz 1, nicht dafür sorgt, dass der 
ärztlichen oder zahnärztlichen 
Stelle auf Verlangen alle Informati-
onen zur Verfügung gestellt wer-
den, die diese zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben benötigt, .. 
 

66.  Art. 1 § 171 
Abs. 1 

--- inhaltlich § 126 Abs. 3 Satz 3 enthält eine 
Pflicht für den zur medizinischen 
Forschung Berechtigten, deren 
Wichtigkeit durch die Aufnahme ei-
nes Bußgeldtatbestandes unterstri-
chen werden sollte. Schließlich sol-
len die zuständigen Stellen (z.B. 
Aufsichtsbehörden, jeweilige ärztli-
che Stellen) auf Verlangen Einblick 
in die Dokumentationen erhalten. 
Auf  
§ 85 des Strahlenschutzgesetzes 
und die dazu eingeführte Bußgeld-
vorschrift kann nicht in jedem Fall 
zurückgegriffen werden. Diese Re-

Ergänzung des § 171 Abs. 1: 
(neue Nummer) 
entgegen § 126 Absatz 3 Satz 3 die 
Ergebnisse und die Auswertung 
nicht so aufbewahrt, dass eine voll-
ständige Berichterstattung und 
Überprüfung möglich ist.   
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gelungen richten sich an Strahlen-
schutzverantwortliche, nicht an die 
zur medizinischen Forschung Be-
rechtigten, die nach § 69 des Strah-
lenschutzgesetzes keine Strahlen-
schutzverantwortlichen sind.  

67.  Art. 1 § 171 
Abs. 2 

--- inhaltlich Begründung s. Art. 1 § 49 Abs. 3 
(neu) 

Ergänzung in § 171 Abs. 2: 
(neue Nummer 4) 
entgegen § 49 Abs. 3 nicht dafür 
sorgt, dass Personen, die Tätigkei-
ten nach § 4 StrlSchG ausüben, die 
erforderliche Fachkunde oder die 
erforderlichen Kenntnisse im Strah-
lenschutz nicht oder nicht rechtzei-
tig aktualisieren. 

68.  Art. 1 Teil 6 Ka-
pitel 2 
Übergangsvor-
schriften 

--- rechtlich Selbst unter Berücksichtigung des 
vorgeschlagenen Abschneidekriteri-
ums (siehe Änderung des Art. 1 An-
lage 3) sind in ganz Deutschland ca. 
1600 UKP-Laser zu genehmigen. Für 
den Fall, dass das Abschneidekrite-
rium nicht aufgenommen wird, 
noch weit mehr. Die Vollzugsbehör-
den müssten zudem die genehmi-
gungspflichtigen aber noch nicht 
genehmigten Laser außer Betrieb 
nehmen. Das ist weder  machbar 
noch angemessen. Daher wird eine 

Zusätzliche Übergangsvorschrift 
(zu § 7) 
Bereits in Betrieb befindliche ge-
nehmigungspflichtige Ultrakurz-
pulslaser-Maschinen können weiter 
betrieben werden, wenn bis zum 1. 
Januar 2019 ein Antrag nach § 12 
Abs. 1 Nr. 1 StrlSchG bei der zu-
ständigen Behörde vorliegt und 
nachgewiesen wird, dass die ODL in 
0,1 Meter Abstand von der berühr-
baren Oberfläche 1 Mikrosievert 
durch Stunde nicht überschreitet.    
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Übergangsvorschrift vorgeschlagen, 
die sicherstellt, dass ein Genehmi-
gungsantrag gestellt wird, der Wei-
terbetrieb aber erlaubt bleibt. 
 
Dies wäre eine Ausnahme nach 
dem heutigen § 114 Abs. 2 zu se-
hen. 
 

 

69.  Art. 1 Teil 6 Ka-
pitel 2 
Übergangsvor-
schriften 

--- rechtlich § 29 regelt die Entlassung überwa-
chungsbedürftiger Rückstände aus 
der strahlenschutzrechtlichen 
Überwachung zur Verwertung 
(ohne Herstellung von Bauproduk-
ten -> § 30) und Beseitigung. Die 
Überwachungsgrenzen für Rück-
stände (Anlage 5) und die Voraus-
setzungen für die Entlassung (Anla-
gen 6 und 7) ändern sich dabei 
nicht. Fachlich gesehen ändert sich 
für die nach § 98 Abs. 1 Satz 1 der 
bisherigen Strahlenschutzverord-
nung entlassungsfähigen Rück-
stände nichts. Das in § 29 Abs. 3 
neu hinzukommende Einverneh-
men mit der örtlich zuständigen Be-
hörde zur Sicherstellung des 1-Milli-
sievert-Kriteriums erfordert nicht 

Zusätzliche Übergangsvorschrift:  
(zu § 29) 
Eine nach § 98 Absatz 1 Satz 1 der 
Strahlenschutzverordnung in der 
bis zum 31. Dezember 2018 gelten-
den Fassung erteilte Entlassung gilt 
als Entlassung nach § 29 mit allen 
Nebenbestimmungen fort, sofern 
die nach  
§ 29 Absatz 3 für die Entlassung aus 
der Überwachung zuständige Be-
hörde, in deren örtlichem Zustän-
digkeitsbereich der künftige Abfall 
verwertet oder beseitigt werden 
soll, bis zum 30. Januar 2019 ihr 
Einvernehmen erteilt. 
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unbedingt, einen neuen Antrag auf 
Entlassung. Das Einvernehmen 
könnte auch dadurch hergestellt 
werden, dass die örtlich zuständige 
Behörde der Fortgeltung bestehen-
der Entlassungsbescheide innerhalb 
von 30 Tagen zustimmt.     

70.  Art. 1 Teil 6 Ka-
pitel 2 
Übergangsvor-
schriften  
 § 172 

„Eine nach § 29 Absatz 2 
Satz 2 Nummer 1 oder 2 
der Strahlenschutzver-
ordnung in der bis zum 
31. Dezember 2018 gel-
tenden Fassung erteilte 
Freigabe gilt mit der 
Maßgabe fort, dass die 
Werte der Anlage 4 Ta-
belle 1 Spalte 3 einzuhal-
ten sind.  
Freigaberegelungen in 
Genehmigungen nach §§ 
6, 7 Absatz 3 oder § 9 des 
Atomgesetzes, die die 
Stilllegung von Anlagen 
und Einrichtungen zum 
Gegenstand haben, gel-
ten mit der Maßgabe 
fort, dass die Werte der 

inhaltlich Aufgrund der neuen Freigabewerte 
müssen die Betreiber auf Basis der 
tatsächlichen Nuklidzusammenset-
zung der Stoffe, mit denen sie um-
gehen, neue Nuklidvektoren für die 
verschiedenen Messverfahren er-
mittelten. Diese neuen Nuklidvek-
toren müssen in die schriftlich be-
trieblichen Regelungen und in die 
Software der Messgeräte imple-
mentiert werden. Bevor dies nicht 
erfolgt ist, darf eine Freigabe weder 
uneingeschränkt noch spezifisch er-
folgen. Für die Implementierung in-
klusive Prüfung durch den Sachver-
ständigen und Zustimmung durch 
die zuständige Behörde muss min-
destens ein Jahr angesetzt werden. 
Auch bei den betroffenen Ärzten 
müssen die Freigaberegelungen 

Ergänzung des § 172: 
Eine nach § 29 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 1 oder 2 der Strahlen-
schutzverordnung in der bis zum 
31. Dezember 2018 geltenden Fas-
sung erteilte Freigabe gilt mit der 
Maßgabe fort, dass ab dem 31. De-
zember 2019 die Werte der 
Anlage 4 Tabelle 1 Spalten 3 bis 14 
einzuhalten sind.  
Freigaberegelungen in Genehmi-
gungen nach §§ 6, 7 Absatz 3 oder 
§ 9 des Atomgesetzes, sowie nach 
§ 3 der Strahlenschutzverordnung 
vom 30. Juni 1989, die die Stillle-
gung von Anlagen und Einrichtun-
gen zum Gegenstand haben, gelten 
mit der Maßgabe fort, dass ab dem 
31. Dezember 2019 die Werte der 
Anlage 4 Tabelle 1 Spalten 3 bis 14 
einzuhalten sind. 
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Anlage 4 Tabelle 1 Spal-
ten 3 bis 14 einzuhalten 
sind.“ 

überprüft und angepasst werden, 
bevor eine Freigabe erfolgen darf.  
 
Die jetzige Fassung des § 172 kann 
zu einem Stopp der Freigabe füh-
ren, was insbesondere beim Abbau 
der Kernkraftwerke und kerntech-
nischen Anlagen in BW zu starken 
Engpässen beim Abbau bis zum 
Stopp des Abbaus führen könnte. 
 
Auch für nach § 29 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 1 oder 2 der Strahlen-
schutzverordnung in der bis zum 
31. Dezember 2018 geltenden Fas-
sung erteilte Freigaben müssen, 
wie in Satz 2, die Werte der 
Anlage 4 Tabelle 1 Spalten 3 bis 14 
gelten. Ansonsten ist nur noch eine 
uneingeschränkte Freigabe mit den 
vorhandenen Bescheiden möglich, 
was nicht ausreichend ist. 
 
Da nicht auszuschließen ist, dass 
Freigaberegelungen in Genehmi-
gungen nach § 3 der Strahlen-
schutzverordnung vom 30. Juni 

 
Freigaberegelungen in Genehmi-
gungen nach § 7 Abs. 1 oder § 11 
Abs. 2 der Strahlenschutzverord-
nung in der bis zum 31. Dezember 
2018 geltenden Fassung, gelten 
mit der Maßgabe fort, dass ab 
dem 31. Dezember 2019 die Werte 
der Anlage 4 Tabelle 1 Spalten 3 
bis 14 einzuhalten sind. 
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1989 noch angewendet werden, 
sollten diese auch genannt werden. 
 
Auch die Freigaberegelungen in Ge-
nehmigungen nach § 7 Abs. 1 oder 
§ 11 Abs. 2 der Strahlenschutzver-
ordnung in der bis zum 31. Dezem-
ber 2018 geltenden Fassung sollten 
weitergelten und brauchen eine 
entsprechende Übergangsregelung. 

71.  Art. 1 Teil 6 Ka-
pitel 2 
Übergangsvor-
schriften   
§ 174 Abs. 1 
Satz 1, Satz 2 
und Satz 3 

„(1) Eine vor dem 31. De-
zember 2018 erteilte 
Fachkundebescheinigung 
gilt als Bescheinigung 
nach § 47 Absatz 3 fort. 
 
… § 47 Absatz 3 … 
… § 47 Absatz 3 …“ 

redaktionell fehlerhafte Verweise. 
 
Die zuständige Stelle bescheinigt 
die erforderliche Fachkunde in § 47 
Abs. 4. 

Änderung des § 174 Abs. 1: 
(zu § 47) 
1) Eine vor dem 31. Dezember 2018 
erteilte Fachkundebescheinigung 
gilt als Bescheinigung nach 
§ 47 Absatz 3 Absatz 4 fort. 
 
Satz 2:   … § 47 Absatz 3 Absatz 4. 
Satz 3:   … § 47 Absatz 3 Absatz 4. 

72.  Art. 1 Teil 6 Ka-
pitel 2 
Übergangsvor-
schriften   
§ 174 Abs. 1 

„(1) Eine vor dem 31. De-
zember 2018 erteilte 
Fachkundebescheinigung 
gilt als Bescheinigung 
nach § 47 Absatz 3 fort. 
… Satz 2 + Satz 3 … 
§ 49 Absatz 1 Satz 1 
bleibt unberührt.“ 

rechtlich § 47 Abs. 5 übernimmt die Regelun-
gen des § 18a Abs. 1 Satz 5 der bis-
herigen Röntgenverordnung. Eine 
Übergangsvorschrift zur Fortgel-
tung bisheriger Feststellungen der 
zuständigen Stelle, dass eine staat-
liche oder staatlich anerkannte Be-
rufsausbildung die für das jeweilige 

Zusätzliche Übergangsvorschrift:  
(zu § 47) 
Hat die zuständige Behörde nach  
§ 18a Absatz 1 Satz 5 der 
Röntgenverordnung in der bis zum 
31. Dezember 2018 geltenden Fas-
sung festgestellt, dass die für das 
jeweilige Tätigkeitsfeld erforderli-
che Fachkunde im Strahlenschutz 
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Tätigkeitsfeld erforderliche Fach-
kunde vermittelt, wäre wünschens-
wert.  
 
Ergänzung des § 174 Abs. 1 um die 
Sätze 4 und 5 neu. Der bisherige 
Satz 4 wird zu Satz 6.   

in einer staatlichen oder staatlich 
anerkannten Berufsausbildung ver-
mittelt wird, so gilt diese Feststel-
lung als Feststellung nach  
§ 47 Absatz 5 Satz 1 fort. Galt die 
erforderliche Fachkunde im Strah-
lenschutz nach § 18a Absatz 1 Satz 
5 der Röntgenverordnung in der bis 
zum 31. Dezember 2018 geltenden 
Fassung als geprüft und beschei-
nigt, so gilt sie als geprüft und be-
scheinigt fort. 

73.  Art. 1 Teil 6 Ka-
pitel 2 
Übergangsvor-
schriften  
§ 174 Abs. 2 

„2) … Hat die zuständige 
Behörde nach § 30 Absatz 
4 Satz 3 der Strahlen-
schutzverordnung in der 
bis zum 31. Dezember 
2018 geltenden Fassung 
festgestellt, … . Galten er-
forderliche Kenntnisse im 
Strahlenschutz nach § 30 
Absatz 4 Satz 3 der Strah-
lenschutzverordnung in 
der bis zum 31. Dezem-
ber 2018 geltenden Fas-
sung als geprüft und be-
scheinigt, so gelten sie als 
geprüft und bescheinigt 

rechtlich Ergänzung des Bezugs auf erforder-
liche Kenntnisse, die nach der bis-
herigen Röntgenverordnung be-
scheinigt wurden. 

Ergänzung des § 174 Abs. 2: 
(zu § 47) 
(2) … Hat die zuständige Behörde 
nach § 30 Absatz 4 Satz 3 der Strah-
lenschutzverordnung in der bis zum 
31. Dezember 2018 geltenden Fas-
sung oder nach § 18a Absatz 3 Satz 
3 der Röntgenverordnung in der 
bis zum 31. Dezember 2018 gelten-
den Fassung festgestellt, dass die 
erforderlichen Kenntnisse im Strah-
lenschutz mit dem Bestehen der 
Abschlussprüfung eines anerkann-
ten Kurses erworben werden, so 
gilt diese Feststellung als Zulassung 
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fort. § 49 Absatz 1 Satz 1 
bleibt unberührt.“ 

nach § 48 Absatz 3 Satz 2 fort. Gal-
ten erforderliche Kenntnisse im 
Strahlenschutz nach § 30 Absatz 4 
Satz 3 der Strahlenschutzverord-
nung in der bis zum 31. Dezember 
2018 geltenden Fassung oder nach 
§ 18a Absatz 3 Satz 3 der 
Röntgenverordnung in der bis zum 
31. Dezember 2018 geltenden Fas-
sung als geprüft und bescheinigt, 
so gelten sie als geprüft und be-
scheinigt fort. § 49 Absatz 1 Satz 1 
bleibt unberührt. 

74.  Art. 1 Teil 6 Ka-
pitel 2 
Übergangsvor-
schriften  
§ 175 Abs. 1  

„(1) Der Inhaber einer … 
hat, …, einen Kontrollbe-
reich nach § 52 Absatz 2 
Nummer 2 bis zum 30. 
Juni 2019 einzurichten, 
wenn nicht bereits ein 
Kontrollbereich einge-
richtet ist.“ 

redaktionell Konkretisierung eines Verweises. 
 
§ 52 Absatz 2 besteht aus 3 Sätzen. 

Ergänzung des § 175 Abs. 1: 
(zu den §§ 52 bis 59) 
(1) Der Inhaber einer … hat, …, ei-
nen Kontrollbereich nach 
§ 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bis 
zum 30. Juni 2019 einzurichten, 
wenn nicht bereits ein Kontrollbe-
reich eingerichtet ist. 

75.  Art. 1 Teil 6 Ka-
pitel 2 
Übergangsvor-
schriften  
§ 176 
 

„Für Tätigkeiten, die be-
reits vor dem 31. Dezem-
ber 2018 aufgenommen 
wurden, hat die Prüfung 
nach § 65 Absatz 1, ob 
die Festlegung von Dosis-

inhaltlich Wenn Dosisrichtwerte nach § 65 
Abs. 1 ein geeignetes Instrument 
zur Optimierung des Strahlenschut-
zes sind, sind diese nach § 45 Abs. 1 
Satz 1 Nummer 4 in die Strahlen-
schutzanweisung aufzunehmen. 
Daher sollte der Zeitpunkt für die 

Änderung des § 176: 
(zu § 65) 
Für Tätigkeiten, die bereits vor dem 
31. Dezember 2018 aufgenommen 
wurden, hat die Prüfung nach § 65 
Absatz 1, ob die Festlegung von Do-
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richtwerten ein geeigne-
tes Instrument zur Opti-
mierung des Strahlen-
schutzes ist, bis zum 30. 
Juni 2019 zu erfolgen.“ 

Übergangsvorschrift mit dem Zeit-
punkt der Übergangsvorschrift für 
die Aktualisierung der Strahlen-
schutzanweisung zusammenfallen. 
§ 173 Abs. 2 legt als Zeitpunkt für 
die Aktualisierung der Strahlen-
schutzanweisung den 1. Januar 
2020 fest.   

sisrichtwerten ein geeignetes In-
strument zur Optimierung des 
Strahlenschutzes ist, bis zum 30. 
Juni 2019 1. Januar 2020 zu erfol-
gen. 

76.  Art. 1 Teil 6 Ka-
pitel 2 
Übergangsvor-
schriften 

--- inhaltlich Die neue Anlage 9 übernimmt die 
Vorgaben aus Anlage XIV der Richt-
linie 2013/59/Euratom. Sie erwei-
tert die Angaben aus dem Standar-
derfassungsblatt für hochradioak-
tive Strahlenquellen in Anlage XV 
der bisherigen Strahlenschutzver-
ordnung um Angaben zur 
- Gerätenummer des Herstellers, 
- Verwendung (Nutzungsbereich), 
- IAEA-Quellkategorie und zu 
- Neutronenquellen (Neutronen-
quellentarget, Neutronenfluss). 
Diese Angaben konnten teilweise 
im Feld „Sonstige Angaben“ einge-
tragen werden (z.B. Verwendung). 
Damit ggf. fehlende Informationen 
zu den HRQ nachgetragen werden, 
sollte eine Übergangsvorschrift 
dazu verpflichten. 

Zusätzliche Übergangsvorschrift: 
(zu § 79 i. V. m. Anlage 9) 
Register über hochradioaktive 
Strahlenquellen 
Angaben zu hochradioaktiven 
Strahlenquellen, die bis zum 31. 
Dezember 2018 im Register über 
hochradioaktive Strahlenquellen 
erfasst wurden, sind bis zum 1. Ja-
nuar 2020 entsprechend Anlage 9 
im Register zu vervollständigen.  
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77.  Art. 1 Teil 6 Ka-
pitel 2 
Übergangsvor-
schriften  
§ 177 
 

„Für die Ermittlung der 
für Einzelpersonen der 
Bevölkerung zu erwarten-
den Exposition ist § 90 
Absatz 1 und 3 anzuwen-
den auf 
1. Genehmigungsverfah-
ren, für die ein Genehmi-
gungsantrag ab dem 31. 
Dezember 2018 gestellt 
worden ist,  
2. Anzeigeverfahren, für 
die eine Anzeige ab dem 
31. Dezember 2018 er-
stattet worden ist.“ 

inhaltlich Wenn die in § 90 Absatz 2 genann-
ten allgemeinen Verwaltungsvor-
schriften nicht mit dem Inkrafttre-
ten der neuen Strahlenschutzver-
ordnung veröffentlicht sind, bedarf 
es für den Vollzug des § 90 einer 
anderen Übergangsregelung 
(Fortgeltung der AVV zu § 47 der 
bisherigen Strahlenschutzverord-
nung). 

Änderung des § 177:  
(zu § 90) 
Bis zum Inkrafttreten der in § 90 
Absatz 2 genannten Allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften gilt die 
Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
zu § 47 der bisherigen Strahlen-
schutzverordnung und ihr Anwen-
dungsbereich fort.  
 
Für die Ermittlung der für Einzel-
personen der Bevölkerung zu er-
wartenden Exposition ist § 90 Ab-
satz 1 und 3 anzuwenden auf 
1. Genehmigungsverfahren, für die 
ein Genehmigungsantrag ab dem 
31. Dezember 2018 nach dem In-
krafttreten der in § 90 Absatz 2 ge-
nannten allgemeinen Verwaltungs-
vorschriften gestellt worden ist, 
und 
2. Anzeigeverfahren, für die eine 
Anzeige ab dem 31. Dezember 
2018 nach dem Inkrafttreten der in 
§ 90 Absatz 2 genannten allgemei-
nen Verwaltungsvorschriften er-
stattet worden ist. 
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78.  Art. 1 Teil 6 Ka-
pitel 2 
Übergangsvor-
schriften 

--- inhaltlich Wenn die in § 91 Absatz 1 Satz 3 
genannten Allgemeinen Verwal-
tungsvorschriften nicht mit dem In-
krafttreten der neuen Strahlen-
schutzverordnung veröffentlicht 
sind, bedarf es für den Vollzug des 
§ 91 eine Übergangsregelung.   

Zusätzliche Übergangsvorschrift:  
(zu § 91) 
Ermittlung der von Einzelpersonen 
der Bevölkerung erhaltenen Expo-
sition 
Bis zum Inkrafttreten der in § 91 
Absatz 1 Satz 3 genannten Allge-
meinen Verwaltungsvorschriften 
zur Ermittlung der von Einzelperso-
nen der Bevölkerung erhaltenen 
Expositionen sind die Pflichten 
nach § 91 Absatz 1 Satz 1 auf Tätig-
keiten nach Nummer 1 begrenzt. 

79.  Art. 1 Teil 6 Ka-
pitel 2 
Übergangsvor-
schriften 

--- inhaltlich Nach § 82 Abs. 3 der bisherigen 
Strahlenschutzverordnung und § 18 
Abs. 2 der bisherigen Röntgenver-
ordnung beschränkte sich die 
Pflicht zur Erstellung von schriftli-
chen Arbeitsanweisungen auf „häu-
fig vorgenommene“ Untersuchun-
gen und Behandlungen. § 110 Abs. 
1 erweitert nun diese Pflicht auf 
alle Anwendungen ionisierender 
Strahlung und radioaktiver Stoffe 
am Menschen, also auch auf jene, 
die eher selten durchgeführt wer-
den. Für die Erstellung noch fehlen-

Zusätzliche Übergangsvorschrift: 
(zu § 110) 
Maßnahmen bei der Anwendung 
ionisierender Strahlung oder radi-
oaktiver Stoffe 
Für nicht häufig vorgenommene 
Anwendungen ionisierender Strah-
lung und radioaktiver Stoffe am 
Menschen gilt § 110 Absatz 1 Satz 1 
erst ab dem 1. Januar 2020.  
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der schriftlicher Arbeitsanweisun-
gen sollte eine Übergangsfrist ein-
geräumt werden.  

80.  Art. 1 Teil 6 Ka-
pitel 2 
Übergangsvor-
schriften 

--- inhaltlich Einführung einer Übergangsvor-
schrift für die vorläufige Weiterver-
wendung der Messgrößen Hp(0,07) 
und H‘(0,07, ) für die Überwa-
chung der Personen- und Ortsdosis 
bei der Augenlinsendosis-Überwa-
chung.   

Zusätzliche Übergangsvorschrift: 
(zu § 158 i. V. m. Anlage 19) 
Bis zum Vorliegen geeigneter Per-
sonendosimeter oder Messgeräte 
für die Messgrößen Hp(3) und H‘(3, 
) kann ersatzweise für die Perso-
nendosimetrie der Augenlinse die 
Messgröße Hp(0,07) und für die 
Ortdosimetrie die Richtungs-Äqui-
valentdosis in 0,07 Millimeter Tiefe 
H‘(0,07, ) verwendet werden.     

81.  Art. 1 Teil 6 Ka-
pitel 2 
Übergangsvor-
schriften  § 
182 
 

„Eine Ermächtigung eines 
Arztes zur Durchführung 
der arbeitsmedizinischen 
Vorsorge nach § 64 Ab-
satz 1 Satz 1 der Strahlen-
schutzverordnung in der 
bis zum 31. Dezember 
2018 geltenden Fassung 
oder nach § 41 Absatz 1 
Satz 1 der Röntgenver-
ordnung in der bis zum 
31. Dezember 2018 gel-
tenden Fassung gilt als 

inhaltlich Die Bescheide zur Ermächtigung 
von Ärzten sollten zeitlich befristet 
werden (siehe Vorschlag zur Ergän-
zung des  
§ 162 Abs. 1, neuer Satz 3). In der 
Konsequenz ist auch die Über-
gangsvorschrift zur Fortgeltung ei-
ner erteilten Ermächtigung zu be-
fristen.   

Änderung des § 182:  
(zu § 162) 
Eine Ermächtigung eines Arztes zur 
Durchführung der arbeitsmedizini-
schen Vorsorge nach § 64 Absatz 1 
Satz 1 der Strahlenschutzverord-
nung in der bis zum 31. Dezember 
2018 geltenden Fassung oder nach 
§ 41 Absatz 1 Satz 1 der 
Röntgenverordnung in der bis zum 
31. Dezember 2018 geltenden Fas-
sung gilt als Ermächtigung zur 
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Ermächtigung zur Durch-
führung der ärztlichen 
Überwachung nach § 162 
Absatz 1 Satz 1 fort.“ 

Durchführung der ärztlichen Über-
wachung nach § 162 Absatz 1 Satz 
1 längstens fünf Jahre fort. 

82. 2
8 

Art. 1 Anlage 1 
i.V.m. § 2  
 
siehe Vor-
schlag von SH 

Tätigkeiten, die den in 
Anlage 1 genannten nicht 
gerechtfertigten Tätigkei-
ten zuzuordnen sind….“ 

inhaltlich Im europäischen Ausland (EU-
RATOM-Länder) sind Verfahren z.B. 
in chemischen Anlagen üblich, bei 
denen offene kurzlebige Nuklide (< 
6 h HWZ bis Minuten HWZ)  für 
Messverfahren in geschlossenen 
Systemen verwendet werden, die 
nicht separiert und entfernt wer-
den können. Dabei ist sicherge-
stellt, dass keine Radioaktivität 
beim Verbraucher ankommt und 
dass selbst für die Beschäftigten in 
der Anlage keine messbaren Dosen 
entstehen können (< 10 µSv).  
Hier ist eine Sammlung der verwen-
deten Nuklide weder möglich noch 
sinnvoll oder erforderlich. Gegen 
eine Anwendung dieser Verfahren 
bestehen keine Strahlenschutzbe-
denken. Die aktuelle Formulierung 
lässt dieses aber zurzeit nicht zu.  

Ergänzung zu Anlage 1 Nr. 2: 
Verwendung von offenen radioakti-
ven Stoffen zur Leckagesuche 
(Wasser, Heizung, Lüftung) oder 
Verweilzeitspektroskopie, soweit 
diese Stoffe anschließend nicht 
wieder gesammelt werden oder si-
chergestellt ist, dass eine rele-
vante Strahlenexposition Dritter 
ausgeschlossen ist.  
 
In die Begründung ist aufzuneh-
men, dass hiermit eine Dosis in der 
Größenordnung der Freigabebe-
trachtungen (< 10 µSv) gemeint ist 
und dass nur kurzlebige Nuklide 
verwendet werden dürfen. 

83.  Art. 1 Anlage 3 
Teil B  
 

Genehmigungsfreie Tätig-
keiten 

 Es fehlt eine Regelung zu Kleinst-
mengen von abgereichertem Uran, 
z.B. bei der Elektronenmikroskopie. 

Neue Nr. 9 in Anlage 3 Teil B:  
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siehe Vor-
schlag von HE 

Die 2011 eingeführte Ungleichbe-
handlung gegenüber Uran in der 
natürlichen Isotopenzusammenset-
zung ist radiologisch nicht begründ-
bar und führt im Bereich Hochschu-
len / Forschung zu einem unange-
messenen bürokratischen Auf-
wand.  
Die Ungleichbehandlung ist nach-
vollziehbar im Bereich sehr großer 
Massen (Urenco), sollte aber einer 
Marginalitätsklausel wie vorliegend 
vorgeschlagen nicht im Wege ste-
hen. 
Für abgereichertes Uran entspre-
chen ca. 0,8g den Aktivitätsfrei-
grenzen (je 1E4 Bq für U-235+/U-
238+) bzw. dem Dosiskriterium im 
Bereich von 10 µSv. 
Dem für Natururan angewandten 
Dosiskriterium von 1 mSv wären 
entsprechend ca. 80 g abgereicher-
tes Uran äquivalent. Eine Marginali-
tätsmasse von 50 g für den geneh-
migungsfreien Umgang mit abgerei-
chertem Uran erscheint daher an-
gemessen und für die genannten 
Verwendungen auch gerechtfertigt.  

Verwendung von bis zu 50 Gramm 
abgereichertes Uran in der analy-
tisch-präparativen Chemie und der 
Elektronenmikroskopie. 
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84.  Art. 1  
Anlage 3 Teil C 
in Verbindung 
mit § 7 

---- inhaltlich Es sollte eine Regelung für Ultra-
kurzpuls-Lasermaschinen in die 
Verordnung aufgenommen wer-
den. 
Das Abschneidekritierum wird be-
nötigt, um nicht alle Laser, bei de-
nen Röntgenstrahlung auftritt, ge-
nehmigungspflichtig zu machen, 
sondern nur die, bei denen auf-
grund der Höhe der Röntgenstrah-
lung ggf. Strahlenschutzmaßnahen 
geprüft werden müssen. 
 
Siehe auch neue Übergangsvor-
schrift für den Weiterbetrieb von 
UKP-Lasern 
 

Ergänzung der Anlage 3 Teil C:  
Genehmigungs- und anzeigefrei 
nach § 7 ist der Betrieb von Anla-
gen zur Erzeugung ionisierender 
Strahlung deren 
1. … 
2. Potentialdifferenz nicht mehr als 
30 Kilovolt (dies entspricht 30 keV) 
beträgt und bei denen unter nor-
malen Betriebsbedingungen die 
Ortsdosisleistung in 0,1 Meter Ab-
stand von der berührbaren Ober-
fläche 1 Mikrosievert durch Stunde 
nicht überschreitet. Dies gilt auch 
für Ultrakurzpulslaser-Maschinen, 
wenn 
a) die Ortsdosisleistung in 0,1 Me-
ter Abstand von der berührbaren 
Oberfläche 1 Mikrosievert durch 
Stunde nicht überschreitet und 
b) die Energie der erzeugten Rönt-
genstrahlung nicht mehr als 30 
keV beträgt und 
c) die Bestrahlungsstärke des Ult-
rakurzpulslasers 1 x 1014 Watt pro 
cm2 unterschreitet und die Laser-
wellenlänge unter 1.100 Nanome-
tern liegt. 
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dung 

Angeregte Änderung 

85.  Art. 1 
Anlage 4 
Tabelle 1  
Erläuterung 
Spalte 3:   

„Bei Messungen nach §§ 
56 und 57 gilt für die zu-
grunde zu legende Mitte-
lungsmasse M: 3 kg ≤ M ≤ 
300 kg. Bei einer Masse < 
3 kg ist bei Messungen 
nach §§ 56 und 57 die 
spezifische Aktivität nicht 
gesondert zu bestimmen, 
wenn die Oberflächen-
kontamination ermittelt 
und entsprechend § 46 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 
2 bewertet wird.“ 
 

redaktionell fehlerhafter Verweis  
 
§ 46 beinhaltet das Bereithalten 
des Strahlenschutzgesetzes und der 
Strahlenschutzverordnung. 

Änderung der Erläuterung in An-
lage 4 Tabelle 1: 
Bei Messungen nach §§ 56 und 57 
gilt für die zugrunde zu legende 
Mittelungsmasse M: 3 kg ≤ M ≤ 300 
kg. Bei einer Masse < 3 kg ist bei 
Messungen nach §§ 56 und 57 die 
spezifische Aktivität nicht geson-
dert zu bestimmen, wenn die Ober-
flächenkontamination ermittelt 
und entsprechend § 46 Absatz 2 
Satz 2 Nummer 2 § 56 Abs. 2 Satz 1 
Nummer 2 bewertet wird. 

86.  Art. 1 Anlage 8  Anlage 8 
[zu § 31] 
Festlegungen zur Frei-
gabe 

Inhaltlich Ergänzung von Verweisen Ergänzung zur Anlage 8: 
Anlage 8 
[zu § 31 bis § 42] 
Festlegungen zur Freigabe 

87.  Art. 1 Anlage 8 
Teil F Nr. 2  

„2. Bei einer Freimessung 
von Bauschutt darf die 
Mittelungsmasse bis zu 
einem Megagramm be-
tragen. Die zuständige 
Behörde kann auf Antrag 
größere Mittelungsmas-
sen zulassen, wenn nach-
gewiesen wird, dass die 

Inhaltlich Die Ergänzung des Halbsatzes „dass 
die erforderliche Nachweisgrenze 
bei der größeren Mittelungsmasse 
erreicht wird.“ ist in der Begrün-
dung gar nicht erwähnt und es gibt 
keine zugehörige „technische“ 
Nachweisführung durch das BMU.  
Die Formulierung könnte wie folgt 
geändert werden.  

Änderung zur Anlage 8 Teil F Nr. 2: 
2. Bei einer Freimessung von Bau-
schutt darf die Mittelungsmasse bis 
zu einem Megagramm betragen. 
Die zuständige Behörde kann auf 
Antrag größere Mittelungsmassen 
zulassen, wenn nachgewiesen 
wird, dass die erforderliche Nach-
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dung 

Angeregte Änderung 

erforderliche Nachweis-
grenze bei der größeren 
Mittelungsmasse erreicht 
wird.“ 

weisgrenze bei der größeren Mit-
telungsmasse erreicht wird. wenn 
das Dosiskriterium der Freigabe 
auch bei der größeren Mittelungs-
masse eingehalten wird. 

88.  Art. 1  
Anlage 13 

Leitstellen des Bundes für 
die Emissions- und Im-
missionsüberwachung 

redaktionell Laut Begründung zu Anlage 13 ent-
spräche die Anlage der Anlage XIV 
der bisherigen Strahlenschutzver-
ordnung und sei unverändert über-
nommen worden. Anlage XIV der 
bisherigen Strahlenschutzverord-
nung enthält über die Anlage 13 
hinaus noch das Max Rubner-Insti-
tut, Bundesforschungsinstitut für 
Ernährung und Lebensmittel, als 
Leitstelle. 

Ergänzung der Anlage 13: 
Leitstelle: 
Max Rubner-Institut, Bundesfor-
schungsinstitut für Ernährung und 
Lebensmittel 
 
Umweltbereich: 
Boden, Pflanzen, Bewuchs, Futter-
mittel, Nahrungsmittel pflanzlicher 
und tierischer Herkunft 

89.  Art. 1  
Anlage 15  
IV. 5 
 
 

„jede Kontamination 
durch einen radioaktiven 
Stoff, wenn es zu einer 
unbeabsichtigten Exposi-
tion der behandelten Per-
son gekommen ist und 
die daraus resultierende 
effektive Dosis 20 Milli-
sievert oder die Organ-
Äquivalentdosis 100 Milli-
sievert überschreitet“ 

inhaltlich Eine Dosisbestimmung aus einer 
Kontamination ist schwer machbar, 
daher wäre hier ein Kontaminati-
onswert sinnvoller oder es wird 
jede unbeabsichtigte Kontamina-
tion gemeldet 

Änderung der Ziffer IV. 5: 
jede unbeabsichtigte Kontamina-
tion eines Patienten oder einer 
nicht strahlenexponierten Person 
durch einen radioaktiven Stoff 
wenn die Kontamination das 10-
fache der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 
5 überschreitet, wenn es zu einer 
unbeabsichtigten Exposition der 
behandelten Person gekommen ist 
und die daraus resultierende ef-
fektive Dosis 20 Millisievert oder 
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die Organ-Äquivalentdosis 100 
Millisievert überschreitet 

90.  Art. 1  
Anlage 15  
V. 
siehe Vor-
schlag von SH 

„V. Betreuungs- und Be-
gleitpersonen nach § 2 
Absatz 8 Nummer 3 des 
Strahlenschutzgesetzes 
jede unbeabsichtigte 
Überschreitung der effek-
tiven Dosis von 1 Millisie-
vert für eine Betreuungs- 
und Begleitperson“ 

inhaltlich Wie soll die Dosis bestimmt wer-
den? Das würde nur funktionieren, 
wenn jede Betreuungs- und Begleit-
person ein Dosimeter erhielte. Das 
ist aber bislang nicht vorgesehen. 
 

Ziffer V streichen 
 

91.  Art. 1 
Anlage 15 
Ziffer VII. 

„VII. Vorkommnisse mit 
beinahe erfolgter Exposi-
tion 
jedes außerhalb der qua-
litätssichernden Maßnah-
men entdeckte Vor-
kommnis mit beinahe er-
folgter Exposition, für das 
eines der Kriterien der 
Abschnitte I bis VI zutrifft, 
wenn die Exposition tat-
sächlich aufgetreten 
wäre.“ 

inhaltlich Die Ziffer VII. ist in dieser Form zu 
unbestimmt. Jede Tätigkeit kann 
potentiell zu einer Strahlenexposi-
tion führen, auch z.B. jede Fehldiag-
nose. 

Streichung der Anlage 15 Ziff. VII.: 
 
 

92.  Art. 1  
Anlage 16 
Nummer 6 

„6. außergewöhnlicher 
Ereignisablauf oder Be-
triebszustand von erheb-

inhaltlich Nummer 6 in Anlage 16 ist zu wenig 
konkret und sollte hinsichtlich des 
Ausmaßes noch näher spezifiziert 

Ergänzung der Anlage 16 Nummer 
6: 
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lich sicherheitstechni-
scher Bedeutung, beim 
Betrieb einer Röntgenein-
richtung, eines Störstrah-
lers, bei Anlagen zur Er-
zeugung ionisierender 
Strahlung oder beim Um-
gang mit beziehungs-
weise der Beförderung 
von radioaktiven Stof-
fen,..“ 

werden, da zu viele unbestimmte 
Begriffe verwendet werden.  

6. außergewöhnlicher Ereignisab-
lauf oder Betriebszustand von er-
heblich sicherheitstechnischer Be-
deutung, beim Betrieb einer 
Röntgeneinrichtung, eines Stör-
strahlers, bei Anlagen zur Erzeu-
gung ionisierender Strahlung oder 
beim Umgang mit beziehungsweise 
der Beförderung von radioaktiven 
Stoffen. Darunter fallen insbeson-
dere Funktionsstörungen und 
Schäden oder Ausfälle von sicher-
heitstechnisch wichtigen Kompo-
nenten, deren Verfügbarkeit aus 
Gründen der Sicherheit beim Be-
trieb einer Röntgeneinrichtung, ei-
nes Störstrahlers, bei Anlagen zur 
Erzeugung ionisierender Strahlung 
oder beim Umgang mit radioakti-
ven Stoffen  beziehungsweise bei 
der Beförderung von radioaktiven 
Stoffen gewährleistet sein muss. 

93.  Art. 1 
Anlage 16 
Nummer 7 

„7. wesentliche Abwei-
chungen von dem in der 
Genehmigung oder An-
zeige festgelegten Be-
trieb einer Röntgenein-

inhaltlich Diese Meldepflicht kommt einer 
Selbstanzeige gleich, da bei wesent-
lichen Änderungen neue Genehmi-
gungen beantragt oder Anzeigen 
abgegeben werden müssen. Es ist 
nicht klar, was mit diesem Punkt 

Streichung der Anlage 16 Nummer 
7 
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richtung, eines Störstrah-
lers, einer Anlage zur Er-
zeugung ionisierender 
Strahlung oder Umgang 
mit radioaktiven Stoffen 
sowie wesentliche Abwei-
chungen von der in der 
Genehmigung festgeleg-
ten Beförderung radioak-
tiver Stoffe.“ 

bezweckt werden soll (Meldung an 
die Behörde ein OWiG-Verfahren 
einzuleiten?). 
 
In Nr. 6 sind „Abweichungen“ schon 
berücksichtigt 

94.  Art. 1  
Anlage 18  
Satz 1 

„Unter Berücksichtigung 
der Baustoffflächendichte 
p*d in der Einheit Kilo-
gramm je Quadrat und 
der Baustoffdicke im Bau-
werk d in der Einheit Me-
ter mit den spezifischen 
Aktivitäten …“ 
 

redaktionell fehlerhafte Einheit Änderung der Anlage 18 Satz 1: 
Unter Berücksichtigung der Bau-
stoffflächendichte p*d in der Ein-
heit Kilogramm je Quadratmeter 
und der Baustoffdicke im Bauwerk 
d in der Einheit Meter mit den spe-
zifischen Aktivitäten … 

95.  Art. 3 § 5 
Abs. 4 

„Radioaktive Abfälle sind 
an eine Landessammel-
stelle abzuliefern, wenn 
…“ 

inhaltlich Das Wort „eine“ suggeriert eine 
Auswahlmöglichkeit für den Abfall-
verursacher. Der Gesetzgeber be-
zweckte aber mit der Verpflichtung 
der Länder zur Bereitstellung von 
Zwischensammelstellen (§ 9a Abs. 
3 AtG) eine notwendige Einschrän-

Ergänzung des § 5 Abs. 4:   
Radioaktive Abfälle sind an die vom 
jeweiligen Land vorgesehene Lan-
dessammelstelle abzuliefern, wenn 
… 
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kung des Einzugsbereichs der radio-
aktiven Abfälle. Dies sollte zukünf-
tig klar zum Ausdruck kommen. 

96.  Art. 3 § 8 Satz 
2 

„§ 34 Absatz 2 Satz 4 der 
Strahlenschutzverord-
nung bleibt unberührt.“ 

redaktionell Korrektur eines Verweises 
 
Der § 34 „Vermischungsverbot“ 
enthält nur zwei Sätze und keine 
Absätze. 

Änderung zu Art. 3 § 8 Satz 2: 
§ 34 Absatz 2 Satz 4 der Strahlen-
schutzverordnung bleibt unbe-
rührt. 

97.  Art. 15  
Nummer 2  
zu § 3 Abs. 5 

„Bei Personen, 1. , 2. , 3. , 
ist über die Zuordnung zu 
entscheiden unter Be-
rücksichtigung der Art 
der Anlage, insbesondere 
der Art und Menge der 
darin vorhandenen 
Stoffe, sowie der Art der 
Tätigkeit, des Umfangs 
der Zutrittsberechtigung 
und der Verantwortung 
einer Person;“ 

redaktionell  § 3 Abs. 5 Satz 1 AtZüV (neu) 
spricht nur noch von der Art und 
Menge der in der Anlage „vorhan-
denen Stoffe“, zurzeit ist in der 
AtZüV noch von „vorhandenen ra-
dioaktiven Stoffen“ die Rede. 
Gleich im Anschluss wird auch in 
der neuen Fassung (wie in der al-
ten) von der „Beförderung radioak-
tiver Stoffe“ gesprochen. 

Ergänzung des Artikels 15 Nummer 
2: 
Bei Personen, 1. , 2. , 3. , ist über 
die Zuordnung zu entscheiden un-
ter Berücksichtigung der Art der 
Anlage, insbesondere der Art und 
Menge der darin vorhandenen ra-
dioaktiven Stoffe, sowie der Art 
der Tätigkeit, des Umfangs der Zu-
trittsberechtigung und der Verant-
wortung einer Person; 

98.  Art.18  
Nr. 1 Buch-
stabe b 

„b) Absatz 3 wird wie 
folgt gefasst: 
(3) Diese Verordnung gilt 
nicht für Anlagen zur 
Spaltung von Kernbrenn-
stoffen, deren Höchstleis-

 Folgender Teil der aktuellen AtSMV 
soll entfallen (§ 1 Abs. 3 Nr. 2): 
„Diese Verordnung gilt nicht: … für 
Aufbewahrungen nach § 6 des 
Atomgesetzes und Anlagen in Still-
legung nach § 7 Absatz 3 des Atom-
gesetzes, sofern  

Ergänzung von Nr. 1 Buchstabe b: 
 
„(3) Diese Verordnung gilt nicht für 
 
1. Diese Verordnung gilt nicht für 
Anlagen zur Spaltung von Kern-
brennstoffen, deren Höchstleistung 
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tung 50 Kilowatt thermi-
scher Dauerleistung nicht 
überschreitet.“ 

a) der Kernbrennstoff aus der Ein-
richtung zur Aufbewahrung oder 
der Anlage in Stilllegung entfernt 
wurde und 
b) das verbliebene Aktivitätsinven-
tar bei offenen radioaktiven Stoffen 
nicht mehr als das 107fache und bei 
umschlossenen radioaktiven Stof-
fen nicht mehr als das 1010fache 
der Freigrenzen nach Anlage III Ta-
belle 1 Spalte 2 der Strahlenschutz-
verordnung beträgt.“ 
 
Ab einem gewissen Aktivitätsinven-
tar ist das radiologische Gefähr-
dungspotential soweit reduziert, 
dass eine bedeutende radiologische 
Gefährdung von Mensch und Um-
welt nicht mehr gegeben ist. Die 
Meldepflicht nach AtSMV  ist nicht 
mehr angemessen. Dem trägt das 
derzeit gültige Abschneidekriterium 
(§ 1 Abs. 3 Nr. 2 AtSMV) Rechnung.  

50 Kilowatt thermischer Dauerleis-
tung nicht überschreitet. 
2. Aufbewahrungen nach § 6 des 
Atomgesetzes und Anlagen in Still-
legung nach § 7 Absatz 3 des 
Atomgesetzes, sofern  
a) der Kernbrennstoff aus der Ein-
richtung zur Aufbewahrung oder 
der Anlage in Stilllegung entfernt 
wurde und 
b) das verbliebene Aktivitätsinven-
tar bei offenen radioaktiven Stof-
fen nicht mehr als das 107fache 
und bei umschlossenen radioakti-
ven Stoffen nicht mehr als das 
1010fache der Freigrenzen nach 
Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 der 
Strahlenschutzverordnung beträgt. 

99.  Art. 18 Nr. 7 
Buchstabe f 
(neu) 

 inhaltlich Die Neufassung des Kriteriums N 
2.5.9 dient dazu, dass gravierendes 
menschliches Fehlverhalten in ei-
nem Kernkraftwerk auch in 
Deutschland meldepflichtig wird. 

Aufhebung eines unwirksamen 
Meldekriteriums und Ersetzung 
durch ein Kriterium, das gravieren-
des menschliches Fehlverhalten 
auch dann erfasst, wenn es nicht zu 
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Das Kriterium N 2.5.9 der Anlage 1 
der AtSMV hat derzeit folgenden 
Wortlaut: 
„Ereignis, das eine bedeutsame Än-
derung der Sicherheitsspezifikatio-
nen erfordert“ 
Dieses Kriterium erfasst nur theore-
tisch Fehlverhalten, auch wenn es 
keine technische Störung ausgelöst 
hat. Es hat jedoch seit Einführung 
dieses Kriteriums noch keine ent-
sprechende Meldung gegeben, da 
sich aus einem Ereignis nicht unmit-
telbar und ohne vertiefte Bewer-
tung ergibt, dass das Betriebsregle-
ment zu ändern ist. Falls eine derar-
tige Kausalität doch einmal fest-
stellbar wäre, ist in jedem Fall die 
Meldefrist abgelaufen. Die Mel-
dung eines Ereignisses muss jedoch 
an eher formale und zügig feststell-
bare Kriterien geknüpft sein, denn 
die melderechtliche Einstufung ist 
nicht Ergebnis einer vertieften auf-
sichtlichen Bewertung, sondern de-
ren Auslöser. 
Das neu gefasste Kriterium ist 
durch den Bezug auf den Teil des 

einer technischen Störung gekom-
men ist.  
 
f) In Nummer 2.5 wird das Krite-
rium N 2.5.9 wie folgt neu gefasst:  
„Von den Sicherheitsspezifikatio-
nen abweichende Handlung oder 
Unterlassung  
-    mit Hinweis auf einen systema-

tischen Fehler oder 
-    bei Täuschung oder Fälschung 

zur Vertuschung der Abwei-
chung.“ 
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Angeregte Änderung 

Betriebsreglements, der zu den Si-
cherheitsspezifikationen gehört, die 
behördlich bestätigt sind, hinrei-
chend bestimmt. Die weitere Ein-
schränkung auf Ereignisse unter 
Verwendung des durch die AtSMV 
bereits eingeführten Begriffs der 
systematischen Bedeutung (vgl. Kri-
terien N 2.1.2, N 2.5.1 und N 2.5.3) 
bewirkt, dass nicht unbedeutendes 
Fehlverhalten erfasst wird. Der Be-
zug auf eine Täuschung erfasst gra-
vierendes persönliches Fehlverhal-
ten, dass ggf. auch bundesweite 
Kenntniserlangung der zuständigen 
Behörden erfordert und deshalb in 
das atomrechtliche Meldesystem 
eingespeist werden muss. 

100.  Art.18 Nr. 7 
(Anlage 1) 

neu inhaltlich Einführung einer unteren Grenze 
bzgl. einer meldepflichtigen Freiset-
zung entsprechend Anlage 16, da-
mit ein einheitlicher Meldemaßstab 
gilt. 
 

Ergänzung des Kriteriums N 1.2.1 in 
Anlage 1:  
Freisetzung radioaktiver Stoffe in 
die Umgebung, die nicht unter die 
Kriterien S 1.2.1 oder E 1.2.1 fällt 
mit Aktivitäten über den Freigren-
zen nach Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 
2. 
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101.  Art.18 Nr. 8 
(Anlage 2) 

  Einführung einer unteren Grenze 
bzgl. einer meldepflichtigen Freiset-
zung entsprechend Anlage 16, da-
mit ein einheitlicher Meldemaßstab 
gilt. 
 

Änderung des Kriteriums N 1.2.1 in  
Anlage 2: Freisetzung radioaktiver 
Stoffe in die Umgebung, die nicht 
unter die Kriterien S 1.2.1 oder E 
1.2.1 fällt mit Aktivitäten über den 
Freigrenzen nach Anlage 4 Tabelle 
1 Spalte 2. 
 

102.  Art.18 Nr. 9 
(Anlage 3) 

  Einführung einer unteren Grenze 
bzgl. einer meldepflichtigen Freiset-
zung entsprechend Anlage 16, da-
mit ein einheitlicher Meldemaßstab 
gilt. 
 

Änderung des Kriteriums N 1.2.1 in  
Anlage 3: Freisetzung radioaktiver 
Stoffe in die Umgebung, die nicht 
unter die Kriterien S 1.2.1 oder E 
1.2.1 fällt mit Aktivitäten über den 
Freigrenzen nach Anlage 4 Tabelle 
1 Spalte 2. 
 

103.  Art.18 Nr. 10 
(Anlage 4) 

  Einführung einer unteren Grenze 
bzgl. einer meldepflichtigen Freiset-
zung entsprechend Anlage 16, da-
mit ein einheitlicher Meldemaßstab 
gilt. 
 

Änderung des Kriteriums N 1.2.1 in 
Anlage 4:  
Freisetzung radioaktiver Stoffe in 
die Umgebung, die nicht unter die 
Kriterien S 1.2.1 oder E 1.2.1 fällt 
mit Aktivitäten über den Freigren-
zen nach Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 
2. 
 

104.  Art.18 Nr. 11 
(Anlage 5) 

  Einführung einer unteren Grenze 
bzgl. einer meldepflichtigen Freiset-

Änderung des Kriteriums N 1.1.1 in 
Anlage5: 
Freisetzung radioaktiver Stoffe in 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmer-
kung [redakt./ 
allg./ rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

zung entsprechend Anlage 16, da-
mit ein einheitlicher Meldemaßstab 
gilt. 
 

die Umgebung, die nicht unter die 
Kriterien S 1.2.1 oder E 1.2.1 fällt 
mit Aktivitäten über den Freigren-
zen nach Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 
2. 
 

105.  Art. 18 Nr. 12 
(Anlage 6) 

  Einführung einer unteren Grenze 
bzgl. einer meldepflichtigen Freiset-
zung entsprechend Anlage 16, da-
mit ein einheitlicher Meldemaßstab 
gilt. 
 

Änderung des Kriteriums N 1.2.1 in 
der neuen Anlage 6: 
Freisetzung radioaktiver Stoffe in 
die Umgebung, die nicht unter die 
Kriterien S 1.2.1 oder E 1.2.1 fällt 
mit Aktivitäten über den Freigren-
zen nach Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 
2. 
 

106.  Art. 18 Nr. 12 
(Anlage 7) 

  Einführung einer unteren Grenze 
bzgl. einer meldepflichtigen Freiset-
zung entsprechend Anlage 16, da-
mit ein einheitlicher Meldemaßstab 
gilt. 
 

Änderung des Kriteriums N 1.2.1 in 
der neuen Anlage 7: 
Freisetzung radioaktiver Stoffe in 
die Umgebung, die nicht unter die 
Kriterien S 1.2.1 oder E 1.2.1 fällt 
mit Aktivitäten über den Freigren-
zen nach Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 
2. 

107.  Art. 18 
Anlage 6, Mel-
dekriterien  
Nr. N 2.1.1 

Funktionsstörung, Scha-
den oder Ausfall eines si-
cherheitstechnisch wich-
tigen Systems oder einer 

inhaltlich Freisetzungen und Kontaminatio-
nen durch die Einrichtung sind 
durch vorausgehende Meldekrite-
rien abgedeckt.  
 

Ergänzung des Kriteriums N 2.1.1 
in der neuen Anlage 6: 
Funktionsstörung, Schaden oder 
Ausfall eines sicherheitstechnisch 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmer-
kung [redakt./ 
allg./ rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

sicherheitstechnisch 
wichtigen Einrichtung. 

Bei N 2.1.1 sollte eine Meldepflicht 
nur dann bestehen, sofern durch 
ein Vorkommnis/ Ereignis der be-
stimmungsgemäße Umgang einge-
schränkt ist und keine Ersatzmaß-
nahmen genehmigt sind. 

wichtigen Systems oder einer si-
cherheitstechnisch wichtigen Ein-
richtung, bei deren Eintreten der 
bestimmungsgemäße Umgang nur 
eingeschränkt oder nicht mehr 
fortgeführt werden kann. 
 

108.  Art. 18 
Anlage 6, Mel-
dekriterien  
Nr. N 2.2.3 

Sonstige Vorkommnisse 
im Zusammenhang mit 
Konditionierung, Handha-
bung, Transport und La-
gerung radioaktiver Ab-
fälle. 

inhaltlich Freisetzungen und Kontaminatio-
nen durch die Einrichtung sind 
durch vorausgehende Meldekrite-
rien abgedeckt.  
 
Bei N 2.2.3 sollte eine Meldepflicht 
bestehen, sofern ein Vorkommnis/ 
Ereignis für andere Genehmigungs-
inhaber von Bedeutung sein 
könnte. 

Ergänzung des Kriteriums N 2.2.3 
in der neuen Anlage 6: 
Sonstige Vorkommnisse  von be-
sonderer Bedeutung im direkten 
Zusammenhang mit Konditionie-
rung, Handhabung, Transport und 
Lagerung radioaktiver Abfälle, auch 
wenn beim Auftreten der bestim-
mungsgemäße Umgang ohne Ein-
schränkungen fortgeführt werden 
kann. 

 

Allgemeine Anmerkung:  
Der Referentenentwurf des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit vom 30. Mai 2018 enthält an der ein oder anderen Stelle 
noch sprachliche Ungereimtheiten. Die vorliegende Stellungnahme beschränkt sich ausschließlich auf redaktionelle Hinweise, die nicht offensichtlich sind (z.B. 
fehlerhafte Terminologien, fehlerhafte Verweise etc.). 


